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Geben Sie Ihre
Stimme ab!
Aufruf zum Bürgerentscheid „Wald-Aufruf zum Bürgerentscheid „Wald-Aufruf zum Bürgerentscheid „Wald-Aufruf zum Bürgerentscheid „Wald-Aufruf zum Bürgerentscheid „Wald-
schlößchenbrücke“ am 27. Februarschlößchenbrücke“ am 27. Februarschlößchenbrücke“ am 27. Februarschlößchenbrücke“ am 27. Februarschlößchenbrücke“ am 27. Februar

Liebe Dresdnerinnen und Dresdner,
seit Jahren wird der Bau der Wald-
schlößchenbrücke in Dresden disku-
tiert. Jetzt können die Dresdnerinnen
und Dresdner als Ausdruck lebendi-
ger Demokratie selbst entscheiden, ob
die Brücke gebaut werden soll. Nutzen
Sie diese Möglichkeit, selbst und un-
mittelbar über eine Frage zu entschei-
den, die für die Zukunft Dresdens von
großer Bedeutung ist.
Nur wenn viele Abstimmungsberech-
tigte am Sonntag ihre Stimme abge-
ben, kann ein wirksames Ergebnis zu-
stande kommen. Es genügt nicht, dass
eine Seite – Befürworter oder Gegner
der Brücke – von der Mehrheit der Ab-
stimmenden unterstützt werden. Die-
se Mehrheit muss etwa 100.000 Stim-
men betragen. Das sind 25 Prozent
aller Abstimmungsberechtigten.
Die Hürde liegt hoch, ist aber zu schaf-
fen. Daher meine Bitte an Sie: Gehen
Sie zum Bürgerentscheid und geben
Sie Ihre Stimme ab!

Detlef SittelDetlef SittelDetlef SittelDetlef SittelDetlef Sittel
AbstimmungsleiterAbstimmungsleiterAbstimmungsleiterAbstimmungsleiterAbstimmungsleiter

Anmeldung für Mittelschulen und Gymnasien
Die Schüler der vierten Klasse erhalten
am 28. Februar ihre Bildungsempfeh-
lung, mit der sie sich an der Mittel-
schule bzw. dem Gymnasium ihrer
Wahl, unabhängig in welchem Schul-
bezirk gelegen, anmelden können.
Anmeldungszeiten für die kommuna-
len Mittelschulen sind der 1., 3., 8. und
10. März jeweils von 13 bis 18 Uhr.
An den kommunalen Gymnasien be-
steht der Anmeldezeitraum vom 28. Fe-

bruar bis zum 11. März während der
Öffnungszeiten des jeweiligen Schul-
sekretariats.
Können die Eltern diese Anmeldezeiten
nicht wahrnehmen, sollten sie recht-
zeitig im Sekretariat einen anderen Ter-
min vereinbaren.
Neben dem Original der Bildungsemp-
fehlung sind das zuletzt ausgestellte
Zeugnis und die Geburtsurkunde des
Kindes vorzulegen. Obwohl eine per-

sönliche Vorstellung des Schülers nicht
gefordert ist, bietet die Schulanmel-
dung doch eine gute Gelegenheit zum
Kennlernen des neuen Umfeldes.
Welche Mittelschulen und Gymnasien
mit welchen Profilen zur Auswahl ste-
hen, kann im Internet unter www.dres- www.dres- www.dres- www.dres- www.dres-
den.de/schulen den.de/schulen den.de/schulen den.de/schulen den.de/schulen nachgelesen werden.
Informationen zur Schullandschaft sind
auch unter www.sachsen-macht-schu-
le.de verfügbar.

Umzug von der alten Baracke ins neue Schulhaus
Ersatzneubau für 200 Schüler in Dresden-Weixdorf eingeweiht

 Schulbeginn. Schulbeginn. Schulbeginn. Schulbeginn. Schulbeginn. Nach den Winterferien fiel
den Weixdorfer Grundschülern am Montag
der Schulweg besonders leicht. Sie betra-
ten, mit einem großen Schlüssel in der
Hand, zum ersten Mal ihr neues Schul-
haus Am Zollhaus. Bisher lernten sie in

einer alten Baracke, die als Provisorium
errichtet, immerhin 38 Jahre hielt. Im neuen
Haus können  zwei 1. bis 4. Klassen, ins-
gesamt rund 200 Schüler, unter modernen
Bedingungen lernen. Das Gebäude, das
sich am kindlichen Maßstab orientiert, ent-

stand in 17 Monaten Bauzeit. Mit seinen
Ziegeldächern und farbigen Putzfassaden
fügt sich das Gebäude in die Umgebung
ein. Die Baukosten betragen rund drei Mil-
l ionen Euro, die Hälf te davon sind
Fördermittel. Foto: Füssel

Für Striezelmarkt
bewerben
Die Stadt hat den 571. Dresdner Strie-
zelmarkt ausgeschrieben. Händler kön-
nen sich bis 29. März um die Teilnah-
me bewerben.   Seite 8

Baubeginn. Baubeginn. Baubeginn. Baubeginn. Baubeginn. Festspielhaus Hellerau,
 S. 4

Haus 2005. Haus 2005. Haus 2005. Haus 2005. Haus 2005. Informationen der Stadt,
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Einweihung.Einweihung.Einweihung.Einweihung.Einweihung.     Krematorium Tolkewitz,
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Elbwiesen.Elbwiesen.Elbwiesen.Elbwiesen.Elbwiesen. Helfer für Frühjahrsputz
gesucht,  S. 5
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Abstimmungslokale
beim Bürgerentscheid
Die Dresdnerinnen und Dresdner kön-
nen am 27. Februar in 241 Abstim-
mungsräumen in 166 Dresdner Ge-
bäuden ihre Stimmen für den Bürger-
entscheid „Waldschlößchenbrücke“
abgeben. In den meisten Fällen sind
das dieselben Gebäude wie zu den
Wahlen im vergangenen Jahr.
In Einzelfällen können ehemalige Wahl-
gebäude nicht wieder genutzt werden
oder entfallen wegen der Zusammen-
legung von Abstimmungsbezirken.
Dann werden andere Gebäude genutzt.
Das richtige Gebäude finden die Ab-
stimmungsberechtigten auf ihrer Be-
nachrichtigung. Vor dem Urnengang
sollten sie sich vergewissern, in wel-
chem Gebäude sie ihre Stimme abge-
ben können.
Abstimmungsberechtigte, die ihre Be-
nachrichtigung nicht bekommen oder
verlegt haben, sollten beim Bürger-
telefon 4 88 11 20 nach dem Ab-
stimmungslokal fragen. Sie können
dann mit dem Personalausweis oder
Reisepass ins Abstimmungslokal gehen
und ihre Stimme abgeben.
Wer sich dennoch zu seinem ehemali-
gen Wahlgebäude verläuft, den lotst
ein Hinweisschild am Gebäude zum
richtigen Gebäude.

Abstimmung „Waldschlößchenbrücke“:
Die Beteiligung ist wichtig
Wird das Ergebnisquorum am 27. Februar nicht erreicht, entscheidet der Stadtrat

Ob die Dresdnerinnen und Dresdner
mit ihrer Stimme am 27. Februar tat-
sächlich entscheiden, ob die Wald-
schlößchenbrücke gebaut wird oder
nicht, hängt davon ab, wie viele der
Abstimmungsberechtigten sich am
Bürgerentscheid beteiligen.
Für einen wirksamen Ausgang des
Bürgerentscheides „Waldschlößchen-
brücke“ ist eine hohe Beteiligung der
Dresdner Abstimmungsberechtigten
erforderlich. Grund dafür ist das so
genannte Ergebnisquorum von 25 Pro-
zent gemäß § 24 Absatz 3 der Sächsi-
schen Gemeindeordnung. Danach ist
es nicht nur erforderlich, dass die Fra-
ge „Sind Sie für den Bau der Wald-
schlößchenbrücke? – einschließlich des
Verkehrszuges der abgebildeten Dar-
stellung“ mehrheitlich mit „Ja“ oder
mit „Nein“ beantwortet wird. Die Mehr-
heitsentscheidung muss darüber hi-

naus von mindestens 25 Prozent der
Abstimmungsberechtigten getragen
werden.
Es genügt also nicht, dass ein Viertel
der Abstimmungsberechtigten zum Bür-
gerentscheid geht. Vielmehr müssen
die gültigen Stimmen für die von der
Mehrheit getroffenen Entscheidung
(entweder für „Ja“ oder für „Nein“)
mindestens 25 Prozent der Abstim-
mungsberechtigten betragen.
Beim Bürgerentscheid „Waldschlöß-
chenbrücke“ am 27. Februar werden
voraussichtlich rund 398.000 Dresd-
nerinnen und Dresdner abstimmungs-
berechtigt sein. Die genaue Zahl der
Abstimmungsberechtigten steht erst
am Abstimmungstag fest. Mindestens
rund 99.500 Abstimmungsberechtigte
müssen für „Ja“ oder aber für „Nein“
stimmen.
Damit auch bei einer knappen Entschei-

dung für „Ja“ oder für „Nein“ ein wirk-
sames Ergebnis zustande kommt, ist
eine Abstimmungsbeteiligung von min-
destens 50 Prozent wünschenswert.
Sollten sowohl Brückenbefürworter als
auch Brückengegner jeweils mehr als
rund 99.500 gültige Stimmen erhal-
ten, zählt die Seite mit den meisten Stim-
men.
Wenn allerdings keine Seite die gefor-
derten rund 99.500 Stimmen erhält und
das erforderliche Ergebnisquorum da-
mit nicht erreicht wird, entscheidet der
Dresdner Stadtrat über den Bau der
Waldschlößchenbrücke, das heißt über
die zur Abstimmung gestellte Frage.
Am Sonntag werden im Plenarsaal des
Rathauses, Dr.-Külz-Ring, Eingang Gol-
dene Pforte die aktuellen Ergebnisse
der Abstimmung aus erster Hand prä-
sentiert. Jeder Interessent ist herzlich
eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr.

Neues Beratungsan-
gebot
für Behinderte
Behinderte erweitern das Beratungs-
angebot für andere behinderte Men-
schen um eine kostenlose Beratung. Ab
dem 15. Februar hören so genannte
Peer Counseler, also zum Berater aus-
gebildete Behinderte, immer dienstags
von 14 bis 18 Uhr im Rathaus, Dr.-
Külz-Ring, 1. Etage, Zimmer 92–94
(barrierefrei zugänglich) den Betroffe-
nen aktiv zu und suchen gemeinsam
mit ihnen nach Problemlösungen. Da-
bei wahren die behinderten Menschen
ihre Selbstbestimmung.
Dieses Angebot basiert auf der Zusam-
menarbeit des Verbands der Körper-
behinderten der Stadt Dresden e.V. mit
der Dresdner Behindertenbeauftragten
Sylvia Müller.

Neue Grundschule in Dresden-Weixdorf übergeben

Mit  e iner  fe ier l ichen E inweihungMit  e iner  fe ier l ichen E inweihungMit  e iner  fe ier l ichen E inweihungMit  e iner  fe ier l ichen E inweihungMit  e iner  fe ier l ichen E inweihung
übergaben Oberbürgermeister Ingolfübergaben Oberbürgermeister Ingolfübergaben Oberbürgermeister Ingolfübergaben Oberbürgermeister Ingolfübergaben Oberbürgermeister Ingolf
Roßberg,  Or tsvorsteher  Got t f r iedRoßberg,  Or tsvorsteher  Got t f r iedRoßberg,  Or tsvorsteher  Got t f r iedRoßberg,  Or tsvorsteher  Got t f r iedRoßberg,  Or tsvorsteher  Got t f r ied
Ecke und Bürgermeister Winfr iedEcke und Bürgermeister Winfr iedEcke und Bürgermeister Winfr iedEcke und Bürgermeister Winfr iedEcke und Bürgermeister Winfr ied
Lehmann die neu gebaute Grund-Lehmann die neu gebaute Grund-Lehmann die neu gebaute Grund-Lehmann die neu gebaute Grund-Lehmann die neu gebaute Grund-
schule in Dresden-Weixdorf an ihreschule in Dresden-Weixdorf an ihreschule in Dresden-Weixdorf an ihreschule in Dresden-Weixdorf an ihreschule in Dresden-Weixdorf an ihre
neuen Nutzerneuen Nutzerneuen Nutzerneuen Nutzerneuen Nutzer.....

Seit der Grundsteinlegung am 30. Sep-
tember 2003 entstand Am Zollhaus, in
zentraler ruhiger Lage in Weixdorf,
unter der Projektleitung des Hochbau-
amtes der Landeshauptstadt Dresden
ein kleinteiliges Gebäude, das aus ein-
und zweigeschossigen Baukörpern be-
steht und sich am kindlichen Maßstab
orientiert. Mit seinen traditionellen Zie-

geldächern und verschiedenfarbigen
Putzfassaden fügt sich das Gebäude
harmonisch in die Umgebung ein. Die
Kinder lernen in hellen Klassenräumen,
durch die sie ins Freie blicken können.
Die Grundflächen des Gebäudes im
Erdgeschoss sind rund 1100 Quadrat-
meter und im Obergeschoss rund 600
Quadratmeter groß.
Die Gesamtsumme der Baukosten für
die neue Grundschule beläuft sich auf
rund drei Millionen Euro, wobei der Bau
2.907.000 Euro und die Ausstattung
138.000 Euro gekostet hat. In der Ge-

samtsumme sind 1.558.818 Euro För-
dermittel enthalten.
Je zwei 1. bis 4. Klassen, insgesamt
rund 200 Schüler, können nun im neuen
Haus unter  modernen Bedingungen
lernen. Der Neubau entstand in unmit-
telbarer Nähe zur Mittelschule auf der
Alten Dresdner Straße, deren Turnhal-
le und Festsaal auch die Grundschüler
nutzen werden.
Bis jetzt gingen die Weixdorfer Grund-
schüler in eine Schulbaracke neben
dem Rathaus zum Unterricht. Sie wies
Schäden auf und war darum nur noch
befristet nutzbar. Die Baracke wurde
bereits vor 38 Jahren für die Klassen 1
bis 3 der damaligen Mittelschule als
Übergangslösung errichtet.
Der Gemeinderat beschloss 1998 den
Aufstellungsbeschluss für das B-Plan-
Gebiet „Weixdorf Mitte“. Mit der Einge-
meindung Weixdorfs nach Dresden
1999 führte das Schulverwaltungsamt
der Landeshauptstadt das Projekt als
Bauherr fort. Im Juni 2002 wurde die
Baugenehmigung erteilt und im Mai
2003 eine neue Erschließungsstraße
für das Schulgebäude zwischen der
Alten Dresdner Straße und der Schöne-
burgstraße freigegeben. Am 3. Sep-
tember 2003 begann der Bau des
neuen Schulgebäudes.

 Besuch.Besuch.Besuch.Besuch.Besuch. OB Ingolf Roßberg in einem
neuen Klassenraum. Foto: Klein

Beratungsstellen
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Zwei Spielstätten  –
ein Anrecht

Jugend&KunstSchule Dresden
startet durch
Neue Angebote locken Kunst- und Kulturinteressierte

Jugend&KunstSchule Dresden – soJugend&KunstSchule Dresden – soJugend&KunstSchule Dresden – soJugend&KunstSchule Dresden – soJugend&KunstSchule Dresden – so
heißt das neue Netzwerk kultur- undheißt das neue Netzwerk kultur- undheißt das neue Netzwerk kultur- undheißt das neue Netzwerk kultur- undheißt das neue Netzwerk kultur- und
kunstpädagogischer Angebote fürkunstpädagogischer Angebote fürkunstpädagogischer Angebote fürkunstpädagogischer Angebote fürkunstpädagogischer Angebote für
KinderKinderKinderKinderKinder,,,,, Jugendliche und auch für Er Jugendliche und auch für Er Jugendliche und auch für Er Jugendliche und auch für Er Jugendliche und auch für Er-----
wachsene.wachsene.wachsene.wachsene.wachsene.
Zusammengeschlossen haben sich die
Einrichtungen Jugendkunstschule
Schloß Albrechtsberg, Palitzschhof
(ohne das Museum), Club Passage und
Kreativstudio Zschertnitz.
Geplante Höhepunkte für 2005 sind das
Märchenzelt zum 200. Geburtstag von
Hans Christian Andersen, die vollstän-
dige Inbetriebnahme des neu gestalte-
ten Trickfilmstudios in Zusammenarbeit
mit der Balance Film Dresden GmbH,
das Kreieren eines Keramikreliefs für
die Universitätsklinik für Orthopädie,
das Mitwirken am Festumzug des Elb-
hangfestes sowie Auftritte zu unter-
schiedlichen (Stadtteil-)Festen und
Kooperationsveranstaltungen (u. a.
Dresdner Musikfestspiele, Carmina
Burana am Lingnerschloß mit der Tanz-
bühne Kaleidoskop und Interkulturelle
Tage). Weitere Ereignisse sind die Pre-
miere der Theatergruppe mit „Aschen-
brödel“, die Sommerferienkurse, das
Sommerkino, zahlreiche Konzerte des
Mädchenchores in und um Dresden
anlässlich seines 40-jährigen Jubilä-
ums, das Projekt „Brücke der Genera-
tionen“, das 12. Dresdner Gitarrenfest,
die 4. Kinder- und Jugendgalerie EIN-
HORN und vieles mehr.

Kultur in den
Stadtteilen

Der sanierte Palitzschhof offeriert seit
Januar wieder sein Angebot. Die Dresd-
ner haben die Wahl zwischen der Be-
schäftigung mit Keramik, Druckgrafik,
Aquarell, Tanz, Klöppeln, Musik und
Englisch. Die Acht- bis Zwölfjährigen
können sich kostenfrei montags in der
speziell für sie eingerichteten Werkel-

werkstatt betätigen. Der Club Passage
akzentuiert mit Kleinkunst und Musik
das Gesamtprogramm. Gorbitz plant die
Jugend&KunstSchule Dresden als ei-
nen neuen Kulturstandort zu erschlie-
ßen.

Kontakte über Dresden
hinaus

Die größte sächsische Jugendkunst-
schule wirkt außerdem an zahlreichen
nationalen und internationalen Projek-
ten mit, wie dem Jugendaustausch mit
Frankreich, Polen und Tschechien zu
Kunstprojekten, Gemeinschaftsaus-
stellungen und in diesem Jahr einem
Konzert eines kanadischen Gastchores
im Juli. Daneben finden wöchentlich
270 Kursstunden und weitere Projekte
mit Schulen und Kindertagesein-
richtungen statt. Kultur- und Kunst-
interessierte sind herzlich eingeladen,
sich aktiv zu betätigen oder aber die
künstlerischen Darbietungen zu erle-
ben.

Ermäßigungen für sozial
schwache Bürger vorgesehen

2003 beauftragte der Stadtrat das Kul-
turamt, die Trägerschaft für die Ju-
gendkunstschule zu übernehmen. Die
neue Entgeltordnung vereinheitlicht die
bisher unterschiedlichen Preise der ein-
zelnen Häuser. Prinzipiell blieben die
Gebühren stabil.
Neu sind Ermäßigungen für Geschwis-
terkinder und Vielnutzer. Besucher, die
den Dresden-Pass besitzen oder Ar-
beitslosengeld II bzw. Sozialgeld bezie-
hen, befreit die Jugend&KunstSchule
Dresden von den Kursgebühren oder
gewährt zumindest eine Ermäßigung.
Bei Kinderveranstaltungen profitieren
Familien von der neu eingeführten
Familienkarte.

Freitag, 25. FebruarFreitag, 25. FebruarFreitag, 25. FebruarFreitag, 25. FebruarFreitag, 25. Februar
12.30–16 Uhr12.30–16 Uhr12.30–16 Uhr12.30–16 Uhr12.30–16 Uhr Spielenachmittag, Be-
gegnungsstätte Schäferstraße 1 a
14 Uhr14 Uhr14 Uhr14 Uhr14 Uhr Gymnastik III, Begegnungsstätte
Trachenberger Straße 6
1515151515–––––1818181818 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Geselliger Tanzkreis, Be-
gegnungsstätte Papstdorfer Straße
25

Sonnabend, 26. FebruarSonnabend, 26. FebruarSonnabend, 26. FebruarSonnabend, 26. FebruarSonnabend, 26. Februar
15 Uhr 15 Uhr 15 Uhr 15 Uhr 15 Uhr Vortrag mit Bild und Ton über
den polnischen Tenor Jan Kiepura und
die ungarische Sopranistin Martha
Eggerth, Kraszewski Museum, Nord-
straße 28
18 Uhr18 Uhr18 Uhr18 Uhr18 Uhr „Durch Weisheit wird ein Haus
gebaut und durch Verstand gehalten“,
die Geschichte des Dresdner Landhau-
ses, Diavortrag, Kügelgenhaus, Muse-
um der Dresdner Frühromantik, Haupt-
straße 13

Sonntag, 27. FebruarSonntag, 27. FebruarSonntag, 27. FebruarSonntag, 27. FebruarSonntag, 27. Februar
10–14 Uhr10–14 Uhr10–14 Uhr10–14 Uhr10–14 Uhr Familienbacktag, Anmel-
dung unter 4 21 03 41, Kümmelschän-
ke
16 Uhr16 Uhr16 Uhr16 Uhr16 Uhr „Der gestiefelte Kater“, Fa-
miliennachmittag, Putjatinhaus, Meuß-
litzer Straße 83

Montag, 28. FebruarMontag, 28. FebruarMontag, 28. FebruarMontag, 28. FebruarMontag, 28. Februar
10.30 Uhr10.30 Uhr10.30 Uhr10.30 Uhr10.30 Uhr Heiteres Gedächtnistraining,
Begegnungsstätte Laubegaster Ufer 22
13–17 Uhr13–17 Uhr13–17 Uhr13–17 Uhr13–17 Uhr Skatrunde, Begegnungs-
stätte Striesener Straße 2
14.30–16 Uhr 14.30–16 Uhr 14.30–16 Uhr 14.30–16 Uhr 14.30–16 Uhr Werkelwerkstatt , 8–12 J.,
kostenfrei,  Palitzschhof, Gamigstraße 24

Dienstag, 1. MärzDienstag, 1. MärzDienstag, 1. MärzDienstag, 1. MärzDienstag, 1. März
8.45–9.45 Uhr8.45–9.45 Uhr8.45–9.45 Uhr8.45–9.45 Uhr8.45–9.45 Uhr Seidenmalen, Begeg-
nungsstätte Papstdorfer Straße 25
9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr Wanderung im Dresdner Sü-
den (12 km), Treff Kaufpark Nickern,
Info 2 81 68 26, Kneippverein Dresden
18 Uhr18 Uhr18 Uhr18 Uhr18 Uhr Keramik, Alte Feuerwache,
Fidelio-F. -Finke-Straße 4

Mittwoch, 2. MärzMittwoch, 2. MärzMittwoch, 2. MärzMittwoch, 2. MärzMittwoch, 2. März
8.30–9.15 Uhr8.30–9.15 Uhr8.30–9.15 Uhr8.30–9.15 Uhr8.30–9.15 Uhr Seniorensport, Begeg-
nungsstätte Räcknitzhöhe 52
9–12 Uhr 9–12 Uhr 9–12 Uhr 9–12 Uhr 9–12 Uhr Textilwerkstatt, Räcknitzhöhe 52
15–17.30 Uhr 15–17.30 Uhr 15–17.30 Uhr 15–17.30 Uhr 15–17.30 Uhr Zeichnen und Malen für
Erwachsene, Kulurverein riesa efau,
Adlergasse 14

Donnerstag, 3. MärzDonnerstag, 3. MärzDonnerstag, 3. MärzDonnerstag, 3. MärzDonnerstag, 3. März
9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr Märchenzelt: „Der große und
der kleine Klaus“, Jugend&Kunst-
Schule, Vorbestellungen 89 96 07 40,
Schloß Albrechtsberg
14.30 Uhr14.30 Uhr14.30 Uhr14.30 Uhr14.30 Uhr „Der Ochse und die Flie-
ge“, pikante Geschichten, Begegnungs-
stätte Hainsberger Straße 2

Termine

Seit dieser Spielzeit gibt es das gemein-
same Anrecht von KOMKOMKOMKOMKOMÖDIE DRESDEN
und HERHERHERHERHERKULESKEULE für Freunde der
anspruchsvollen Unterhaltung.
Den KomHer- KomHer- KomHer- KomHer- KomHer-Abonnenten     bieten sich
auch in der nächsten Spielzeit bei ei-
nem besonderen Preisvorteil humor-
volle Vorstellungen an.
In der Komödie ist der zweite Teil der
Comedian Harmonists zu erleben. In der
Herkuleskeule verspricht Schallers Pro-
gramm „Licht an!“ einen brisant-hei-
teren Vorstellungsabend.
Auskünfte erteilt das Anrechtsbüro der
KOMÖDIE DRESDEN im World Trade
Center von Montag bis Freitag 10–18
Uhr bzw. per Telefon 03 51/8 66 41 14
oder Fax 03 51/8 66 41 35.
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Baubeginn im Festspielhaus Hellerau

Ab Mitte Mai nächsten Jahres soll das
Festspielhaus ganzjährig bespielbar
sein. Der nach Jahren der zweckent-
fremdeten Nutzung marode Massivbau
öffnet dann teilsaniert wieder seine
Türen als europäisches Zentrum für
zeitgenössische Kunst.
Angemeldet haben sich zur Eröffnungs-
woche vom 1. bis 10. Juli 2006 schon
verschiedene Projekte und auch die
Forsythe Company aus Frankfurt, die
dort voraussichtlich vom 4. August bis
zum 11. September 2006 zu erleben
sein wird.
Bespielbar heißt, dass die nötigen
bühnentechnischen Voraussetzungen
vorhanden sind, wohingegen ein gu-
tes Drittel des Hauses inklusive der Fas-
sade unangetastet bleibt.
Die zur Verfügung stehenden 8 Millio-
nen Euro brutto fließen stattdessen in
den Neuaufbau von Mauern, Bühne,
Saal und Garderobe, Haus- und Büh-
nentechnik sowie Schallschutz mit ent-
sprechenden Türen und Fenstern. Eine

Reihe denkmalpflegerischer Auflagen
sind zu beachten, damit die rekonstru-
ierte Spielstätte dem Original von frü-
her wieder gleicht und die angestrebte
flexible Nutzung des Raumes wieder-
hergestellt wird.
Stellt das Festspielhaus das Kernstück
dar, so bildet es doch erst zusammen
mit den benachbarten Kasernengebäu-
den ein Ensemble. Für die Sanierung
des Kasernenflügels Ost, der Gäste-
haus und Restaurant beherbergen soll,
laufen die Ausschreibungen der Stadt
noch bis Mitte März.
Sollte kein Investor Interesse zeigen,
wird ein Dresdner Wirtschaftsprüfungs-
unternehmen die Suche nach Spon-
soren fortsetzten, die die nötigen 3 bis
3,5 Millionen Euro beizusteuern bereit
sind.

Der Oberbürgermeister
gratuliert

zum 100. Geburtstagzum 100. Geburtstagzum 100. Geburtstagzum 100. Geburtstagzum 100. Geburtstag
am 25. Februaram 25. Februaram 25. Februaram 25. Februaram 25. Februar
Ilse Bauer, Prohlis

zum 101. Geburtstagzum 101. Geburtstagzum 101. Geburtstagzum 101. Geburtstagzum 101. Geburtstag
am 1. Märzam 1. Märzam 1. Märzam 1. Märzam 1. März
Karl Schoenball, Altstadt
am 2. Märzam 2. Märzam 2. Märzam 2. Märzam 2. März
Johanna Fischer, Cotta

zzzzzum 90. Geburtstagum 90. Geburtstagum 90. Geburtstagum 90. Geburtstagum 90. Geburtstag
am 25. Februaram 25. Februaram 25. Februaram 25. Februaram 25. Februar
Ingeborg Gündel, Prohlis
Frida Polk, Loschwitz
Elfriede Richter, Leuben
am 26. Februaram 26. Februaram 26. Februaram 26. Februaram 26. Februar
Ilse Bertram, Altstadt
Lieselotte Jedlitzke, Prohlis
Herta Jentsch, OT Weißig
Ilse Klotz, Cotta
am 27. Februaram 27. Februaram 27. Februaram 27. Februaram 27. Februar
Kurt Engelmohr, Loschwitz
Erna Helaß, Plauen
Edeltraut Imle, Loschwitz
Wally Jacob, Prohlis
Frida Mühlbach, Pieschen
Frieda Prietzel, Plauen
am 28. Februaram 28. Februaram 28. Februaram 28. Februaram 28. Februar
Rudolf Grosse, Blasewitz
Rosa Häberle, Altstadt
Klara Hohlfeld, Cotta
am 1. Märzam 1. Märzam 1. Märzam 1. Märzam 1. März
Annelies Rettkowski, Neustadt
Liselotte Schröder, Altstadt
am 2. Märzam 2. Märzam 2. Märzam 2. Märzam 2. März
Johanna Bier, Pieschen
Lisbeth Boese, Loschwitz
Friedrich Richter, Neustadt
Rosa Voigt, Pieschen
am 3. Märzam 3. Märzam 3. Märzam 3. Märzam 3. März
Hildegard Finsterbusch, Plauen
Elisabeth Rumpelt, Altstadt

zum 65. Hochzeitstagzum 65. Hochzeitstagzum 65. Hochzeitstagzum 65. Hochzeitstagzum 65. Hochzeitstag
am 27. Februaram 27. Februaram 27. Februaram 27. Februaram 27. Februar
Walter und Maria Schumann, Altstadt

zur Goldenen Hochzeitzur Goldenen Hochzeitzur Goldenen Hochzeitzur Goldenen Hochzeitzur Goldenen Hochzeit
am 26. Februaram 26. Februaram 26. Februaram 26. Februaram 26. Februar
Wolfgang und Inge Nitzsche, Pieschen
Manfred und Erika Pohlan, Altstadt

Eislauf-Saison beendet
Die Eislauf-Saison auf der Eisschnell-
laufbahn im Sportpark Ostragehege
endet am 6. März.

Disco auf dem Eis
Die nächste Disco in der Eissporthalle
im Sportpark Ostragehege ist am Sonn-
abend, 26. Februar, von 19.30 bis
21.30 Uhr. Der Eintritt kostet 4 Euro
für Erwachsene und 2,50 Euro für Er-
mäßigungsberechtigte. Schlittschuhe
können ausgeliehen werden.

K|U|L|T|U|R

 Sanierungsbedürftig Sanierungsbedürftig Sanierungsbedürftig Sanierungsbedürftig Sanierungsbedürftig: Bis zum Mai 2006
soll das Festspielhaus wieder spielfähig
sein. Für eine Schönheitskur fehlen die
finanziellen Mittel. Foto: Ebert

Eröffnungswoche vom 1. bis 10. Juli 2006 geplant

Informationsangebote
auf der HAUS 2005
Umweltinformationen und -beratung
zu umweltrechtlichen Fragen des Ar-
ten- und Biotopschutzes sowie für Bau-
angelegenheiten in Überschwem-
mungsgebieten der Elbe und Gewäs-
sern II. Ordnung bietet das Umweltamt
in Halle 1 am Stand B 4 an.

Art- und flutgerechtes Bauen

Infolge der Sanierung von Altbauten in
den letzen Jahren sind viele Nistmög-
lichkeiten auch geschützter gebäude-
bewohnender Tierarten wie dem
Mauersegler ersatzlos weggefallen.
Das Umweltamt berät in Fragen der
artengerechten Gebäudesanierung und
auch beim Neubau.
Anlässlich der Flut 2002 gewann die
Vorsorge zum Schutz vor künftigem
Hochwasser an Bedeutung. Rechts-
wirksam als Überschwemmungszonen
sind Regionen an der Elbe, den Gewäs-
sern II. Ordnung und den Gewässern
I. Ordnung wie Lockwitz und Weißeritz
festgelegt. Über rechtliche Konsequen-
zen dieser Bestimmungen und worauf
bei Bauangelegenheiten in diesen Ge-
bieten zu achten ist, dazu können sich
die Bürger am Stand des Umweltamtes
beraten lassen.

Vortragsangebote

Zusätzlich können sich die Besucher in
zwei Vorträgen des Umweltamtes in-
formieren. Die erste Informationsge-
legenheit bietet sich im ersten Vortrag
zum Thema „Bauen in Überschwem-
mungsgebieten – Rolle des Planes Hoch-
wasservorsorge Dresden“ am Donners-
tag, 3. März um 10.30 Uhr im Erlwein-
saal des Messegeländes Dresden. Der
zweite Vortrag zum Thema „Mit Re-
genwasser wirtschaften hilft Gebühren
sparen!“ wird am Sonntag, 6. März um
15.00 Uhr in Messehalle 4 gehalten.
Interessierte sind dazu herzlich einge-
laden.
Auch das Liegenschaftsamt der Stadt
Dresden wird wie im vorigen Jahr mit
einem Stand an der Position A 4 in Hal-
le 1 vertreten sein.
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Bauauflagen ließen eines der modernsten
Krematorien Europas entstehen
Einweihung des neuen Krematoriums in Tolkewitz

Gute Nachricht für Gute Nachricht für Gute Nachricht für Gute Nachricht für Gute Nachricht für TTTTTolkewitzer Bürolkewitzer Bürolkewitzer Bürolkewitzer Bürolkewitzer Bür-----
gergergergerger,,,,,  denn die am 22.  denn die am 22.  denn die am 22.  denn die am 22.  denn die am 22. F F F F Februar ein-ebruar ein-ebruar ein-ebruar ein-ebruar ein-
geweihte Kremationsanlage gehörtgeweihte Kremationsanlage gehörtgeweihte Kremationsanlage gehörtgeweihte Kremationsanlage gehörtgeweihte Kremationsanlage gehört
zu den modernsten Europas und ver-zu den modernsten Europas und ver-zu den modernsten Europas und ver-zu den modernsten Europas und ver-zu den modernsten Europas und ver-
spricht die Unterschreitung festge-spricht die Unterschreitung festge-spricht die Unterschreitung festge-spricht die Unterschreitung festge-spricht die Unterschreitung festge-
legter Emissionsgrenzwerte.legter Emissionsgrenzwerte.legter Emissionsgrenzwerte.legter Emissionsgrenzwerte.legter Emissionsgrenzwerte.

Wie Untersuchungen ergaben, konnte
ein neuer, den heutigen Anforderun-
gen des Umweltschutzes genügender
Kremationstrakt nicht in den alten Kre-
matoriumsbau integriert werden. In
den Neubau flossen in anderthalb Jah-
ren Bauzeit 7,5 Millionen Euro der Stadt,
wobei das Einrichten der technischen
Anlagen einen Löwenanteil von 4 Milli-
onen Euro verschlang.

Schutz von Umwelt und
Architektur großgeschrieben

Denkmalpflegerische Auflagen spielten
bei der Planung des neuen Tolkewitzer
Krematoriums eine entscheidende Rol-
le. So mussten sich zunächst das Lan-
desamt für Denkmalpflege Sachsen und
das Staatliche Umweltfachamt über den
Bau verständigen sowie mehrfach Fo-
tosimulationen vorgelegt werden, bis
sich die beteiligten Interessenparteien,
auch unter Beachtung der Höhe der
umstehenden Bäume, auf eine Schorn-
steinhöhe von 18 Metern einigten.
Sichtbeton dominiert nun die Fassaden
und die Außenhülle des Schornsteins.
Da das Krematorium im Überflutungs-
gebiet liegt, sichert eine Wanne aus
wasserundurchlässigem Beton die zwei
Untergeschosse des Bauwerks gegen
Hochwasser und steigendes Grund-
wasser.

Zukunft des alten
Krematoriums gesichert

Ein Tunnel führt unter der Feierhalle
des Neubaus zum alten Krematorium.
Das histor ische, mit  plast ischem
Schmuck von Fritz Schumacher ver-
sehene Gebäude aus dem Jahre 1911
steht als einer der bedeutendsten Ju-
gendstil-Monumentalbauten Deutsch-
lands unter Denkmalschutz. Konzipiert
für rund 900 Einäscherungen pro Jahr,
fanden hier in den 1980er Jahren über
10.000 statt. 60 Jahre Krematoriums-
betrieb verschlissen Gebäude und An-
lagen. Bereits in den 70er Jahren la-
gen erste Pläne für einen Kremato-

riumsneubau auf dem Heidefriedhof
vor, die allerdings nicht zur Ausfüh-
rung kamen.
Perspektivisch soll das alte Tolkewitzer
Krematorium, das in der Vergangen-
heit mehrere Um- und Anbauten er-
hielt, in den nächsten Jahren eine Rück-
verwandlung in seinen Originalzustand
erfahren. Die Pläne für den Innenaus-
bau des Hauptgebäudes sehen eine
bürgerfreundliche Gestaltung mit An-

nahme- und Verabschiedungsräumen,
einem Aufenthaltsraum mit Servicean-
geboten wie Kaffee und Informations-
material, einem zusätzlichen Feierraum
und einen Personenaufzug an der
Rückseite des Gebäudes vor.

Frühjahrsputz in den
Elbwiesen

Stadt sucht fleißige Helfer

Zum Osterspaziergang sollen die Elb-
wiesen wieder sauber sein. Darum hat
die Stadt für Sonnabend, 19. März, 9
bis 13 Uhr, den diesjährigen Früh-
jahrsputz auf den Elbwiesen organi-
siert. Sollte die Elbe Hochwasser ha-
ben, wird er auf den 9. April verlegt.
Das Amt für Abfallwirtschaft und Stadt-
reinigung bittet die Dresdnerinnen und
Dresdner, sich an der Aktion zu betei-
ligen. Schulklassen, Vereine und an-
dere Gruppen, die daran teilnehmen
möchten, melden sich bitte bis 28. Feb-
ruar in den Ortsämtern oder im Amt für
Abfallwirtschaft, Telefon 4 88 96 33.

Einsatzgebiete

■ Rechtselbisches Ufer: in Mickten und
Pieschen sowie zwischen der Marien-
brücke, der Einmündung des Mord-
grundbaches bzw. des Heilstättenwe-
ges und dem Körnergarten bis zur Fäh-
re Pillnitz
■ Linkselbisches Ufer: zwischen der
Carolabrücke und dem Blauen Wunder,
zwischen den Tolkewitzer Elbwiesen
(am Friedhof) und Laubegast (zur Blei-
che) sowie zwischen der Schiffswerft
Laubegast und der Fähre Kleinzschach-
witz bis Höhe Elbinsel
Die Stellplätze werden noch bekannt
gegeben.
Die Stadtreinigung Dresden GmbH stellt
Container, Müllsäcke und Einsatzfahr-
zeuge bereit und die Drewag sponsert
Arbeitshandschuhe. Die Unterstützung
von weiteren Firmen ist willkommen.

Dank an Helfer

Darüber hinaus wird die Elbwiesenrei-
nigung unterstützt von: Stadtentwäs-
serung Dresden, AMD, Infineon Tech-
nologies, SchillerGarten, Drewag, Stadt-
reinigung Dresden, Ballhaus Watzke,
Wirtshaus Lindenschänke und weite-
ren Betrieben wie Bäckerei & Kondito-
rei George, Bäckerei Wippler, Fleische-
rei Müller sowie der Ostsächsischen
Sparkasse Dresden.
Die Elbwiesenreinigung im Frühjahr hat
eine lange Tradition. Seit zehn Jahren
organisiert das Amt für Abfallwirtschaft
und Stadtreinigung die Aktion. An-
lässlich dieses Jubiläums lädt die Stadt
nach der diesjährigen Reinigung in den
Biergarten des SchillerGartens, Schiller-
platz 9, ein. Die Stadt möchte sich bei
den freiwilligen Helfern, Betrieben und
Institutionen bedanken.

Anzeige

 Neubau. Neubau. Neubau. Neubau. Neubau. In 20 Monaten Bauzeit entstand
der Kremationstrakt. Die zwei Untergeschos-
se schützt wasserundurchlässiger Beton
vor Hoch- und Grundwasser. Foto: Ebert
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Ausländerbeirat
tagt
In seiner Sitzung am 9. März 2005,
19.00 Uhr, Neues Rathaus, Dr.-Külz-
Ring, Beratungsraum 4, 4. Etage Raum
13, behandelt der Ausländerbeirat fol-
gende Punkte öffentlich:
1.1.1.1.1. Unterbringung von Asylbewerbern
in Gemeinschaftsunterkünften (Schwer-
punkt: Florian-Geyer-Straße 48)
2.2.2.2.2. Stand Umsetzung Chipkartensys-
tem
3.3.3.3.3. Vorstellung eines ausländischen
Vereins (AFROPA e. V.)

Öffentliche Bekanntmachung

Förderung von
Jurastudenten
Antrag bis 15. April stellen
Die Dr.-Hedrich-Stiftung     ist eine rechts-
fähige Stiftung des bürgerlichen Rechts
mit Sitz in Dresden. Sie ist benannt
nach ihrem Stifter, Herrn Staatsminister
a. D. Dr. jur. Hans Richard Hedrich,
verstorben am 20. September 1945 in
Dresden.
Zweck der Stiftung ist es, begabte und
bedürftige Studentinnen und Studen-
ten, die ein juristisches Studium an der
Technischen Universität Dresden oder
an der Universität Leipzig absolvieren,
finanziell zu fördern.
Die Voraussetzungen einer Förderung
im Einzelnen ergeben sich aus der Sat-
zung und der Vergaberichtlinie der Stif-
tung.
Interessenten     fordert der Vorstand der
Stiftung hiermit auf,     bis zum 15. April
2005 einen Antrag auf Förderung zu
stellen.
Nähere Informationen zu den Antrags-
und Förderbedingungen sind erhältlich
bei der Dr.-Hedrich-Stiftung, Landes-
hauptstadt Dresden, Geschäftsbereich
Finanzen und Liegenschaften, Postfach
12 00 20, 01001 Dresden oder telefo-
nisch (03 51) 4 88 20 82, Frau Behn.

VVVVVorstand der Drorstand der Drorstand der Drorstand der Drorstand der Dr.-Hedrich-Stiftung.-Hedrich-Stiftung.-Hedrich-Stiftung.-Hedrich-Stiftung.-Hedrich-Stiftung

Ortsbeiräte tagen
Die Ortsbeiräte laden die Dresdnerin-
nen und Dresdner zu ihren öffentlichen
Sitzungen ein. Die nächsten Termine:

■ PlauenPlauenPlauenPlauenPlauen
Der Ortsbeirat Plauen tagt am 1. März,
18 Uhr im Ratssaal des Ortsamtes
Plauen, Nöthnitzer Straße 2. Das Ju-
gendamt im Ortsamt und die Arbeits-
gruppe „Goldener Reiter“ des Bundes
der Pfadfinder stellen sich vor. Über die
Sitzung der Arbeitsgruppe „Cun-
nersdorfer Straße“ und Ausschuss-
sitzungen des Stadtrates wird berich-
tet. Bevor die öffentliche Sitzung be-
ginnt, stellt Hauptkommissar Wunsch
den Mitgliedern des Ortsbeirates die
Tätigkeitsschwerpunkte des Polizeire-
viers Plauen vor.

■ NeustadtNeustadtNeustadtNeustadtNeustadt
Der Ortsbeirat Neustadt trifft sich am
1. März, 18 Uhr im Bürgersaal des Orts-
amtes, Hoyerswerdaer Straße 3, Ein-
gang Glacisstraße 6. Auf der Tages-
ordnung stehen unter anderem das
Parkraumbewirtschaftungskonzept
und der verkehrliche Rahmenplan für
die Äußere Neustadt.

■ LoschwitzLoschwitzLoschwitzLoschwitzLoschwitz
Der Ortsbeirat Loschwitz lädt am 2.
März, 17 Uhr zur nächsten Sitzung in
den Beratungsraum 2. Etage des Orts-
amtes, Grundstraße 3 ein. Es geht um
die Planung zur Parksituation in Pillnitz,
die Neustrukturierung der Ortsämter,
den weiteren Ausbau der Pillnitzer
Landstraße und die Umbenennung der
Loschwitzer Brücke.

■ BlasewitzBlasewitzBlasewitzBlasewitzBlasewitz
Am 2. März, 17.30 Uhr tagt der Orts-
beirat Blasewitz im Ratssaal des Orts-
amtes Blasewitz, Naumannstraße 5. Die
Themen: Bebauungsplan Seidnitz Bau-
und Gartenmarkt Bodenbacher Straße,
Umbenennung der Loschwitzer Brücke,
Lärmminderungsgesetz für Striesen-
Ost und angrenzende Teile von Blase-
witz, Verkehrsberuhigung Tempo-30-
Zone Haydn-/Holbein-/Krenkelstraße.

■ ProhlisProhlisProhlisProhlisProhlis
Am 7. März, 17 Uhr lädt der Ortsbeirat
Prohlis zu seiner nächsten Sitzung ins
Ortsamt, Bürgersaal, Prohliser Allee 10
ein. Das Jugendamt informiert über
Aufgaben der Jugendhilfe und die ge-
plante Übertragung des Kinder- und
Jugendhauses „Mareicke“ an den Deut-
schen Kinderschutzbund. Weitere The-
men: die städtebauliche Entwicklung in
Prohlis und die Rekonstruktion des Her-
mann-Schmitt-Platzes in Niedersedlitz.

Bürgerbüro Blasewitz
schließt am Freitag eher
Wegen der Vorbereitung des Bürger-
entscheids über die Waldschlößchen-
brücke am 27. Februar schließt das
Bürgerbüro Blasewitz, Naumannstraße
5 am Freitag, 25.Februar bereits um
13 Uhr.
Dringende Meldeangelegenheiten kön-
nen in der Zentralen Pass- und Melde-
stelle, Theaterstraße 11–15 oder in den
anderen Bürgerbüros erledigt werden.
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Zum 200. Geburtstag des Malers und
Schriftstellers Robert Reinick
Ein Spätromantiker mit einem Herz für Kinder

Am 22. Februar jährte sich der Geburts-
tag des gebürtigen Danzigers Robert
Reinick, nach dem eine Straße in Dres-
den benannt ist,  zum 200. Mal. Das
Amt für Kultur und Denkmalschutz und
das Grünflächenamt der Landeshaupt-
stadt Dresden nahmen dies zum An-
lass, die auf dem Trinitatisfriedhof noch
erhaltene Grabstätte Robert Reinicks
herrichten zu lassen. Auch der Grab-
stein wurde gereinigt und die schad-
haft gewordenen Teile der Inschrift neu
vergoldet.
Städtisches Grünflächenamt und Fried-
hofsverwaltung sorgten gemeinsam für
eine angemessene Neubepflanzung
des Grabes mit immergrünen boden-
deckenden Gewächsen, so dass die
letzte Ruhestätte des früh verstorbe-
nen Spätromantikers inzwischen wie-
der einen würdigen Anblick bietet. Als
Sohn eines Danziger Kaufmanns ab-
solvierte Robert Reinick die Akade-
mien von Berlin und Düsseldorf, um
sich zum Maler ausbilden zu lassen.
Nach einer ausgedehnten Italienreise
heiratete er im Jahre 1844 in seiner
Heimatstadt und zog kurz darauf mit
seiner jungen Frau Marie nach Dres-
den, wo ihn einige seiner Freunde er-
warteten. Hier wurde er Mitglied der
damals sehr bekannten Montagsge-
sellschaft und schrieb unter anderem
das Libretto zu Ferdinand Hillers Oper
„Konradin, der letzte Hohenstaufe“ so-
wie die Verse zu Alfred Rethels „Ein
Totentanz aus dem Jahre 1848“.
Da ihn ein zunehmendes Augenleiden
unterdessen gezwungen hatte, von der
Historienmalerei endgültig Abschied zu

nehmen, widmete er sich umso inten-
siver seiner schriftstellerischen Tätig-
keit. Bei den notwendigen Schreib-
arbeiten und bei der Herausgabe sei-
ner Werke half ihm seine Frau nach
besten Kräften. Leider blieb die sehr
harmonische Ehe kinderlos, was inso-
fern tragisch war, weil der sanfte, ge-
mütsvolle Reinick ein großer Kinder-
freund war. So schrieb er damals in
Dresden das „ABC-Buch für kleine und
große Kinder“ sowie sein bekanntes-
tes Märchen „Die Wurzelprinzessin“.
Wenig später, am 7. Februar 1852, ver-
starb Robert Reinick, noch nicht 47 Jah-
re alt, in seiner Dresdner Wohnung
Halbe Gasse 3, am südwestlichen Rand
der Bürgerwiese und fand, tief betrau-
ert von seiner Witwe und dem Freun-
deskreis, auf dem Trinitatisfriedhof sei-
ne letzte Ruhestätte.

Verkauf von
Fundsachen
450 Fundgegenstände (Stockschirme
und Knirpse) aus dem Jahre 2004 ste-
hen am Mittwoch, 9. März von 13 bis
15 Uhr im Technischen Rathaus, Ham-
burger Straße 19, Haus A, Kellergang
zum Verkauf. Die Preise liegen zwi-
schen 1,00 Euro und 3,00 Euro.
Empfangsberechtigte dieser Gegen-
stände haben die Gelegenheit, bis zum
4. März ihre Ansprüche gegenüber der
Landeshauptstadt Dresden, Ordnungs-
amt/Fundsachenstelle, Hamburger
Straße 19, Haus A, 01067 Dresden gel-
tend zu machen.
Die Fundsachenstelle hat ihre Sprech-
zeiten am Montag und Freitag von 9
bis 12 Uhr sowie Dienstag und Don-
nerstag von 9 bis 18 Uhr.

Dienstausweise
ungültig
Wegen Verlust bzw. Diebstahl werden
ab sofort die Dienstausweise der Lan-
deshauptstadt Dresden mit folgenden
Nummern für kraftlos erklärt: 01599
und 03896.

Anzeigen
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Berufe vorstellen
Auf das Angebot „Unternehmen kön-
nen Berufe am Mädchen- und Jungen-
Zukunftstag vorstellen“ haben sich vie-
le Firmen und Einrichtungen gemeldet.
Einige vermutlich auch per Fax – diese
hat die Gleichstellungsstelle vom 10. bis
22. Februar aufgrund eines techni-
schen Problems leider nicht empfan-
gen können und den Empfängern wur-
de keine Fehlermeldung gegeben. Da-
rum bittet die Gleichstellungsbeauf-
tragte, dass sich diese Firmen und Ein-
richtungen noch einmal anmelden un-
ter der Fax-Nummer 4 88 31 09 bzw.
per E-Mail spfeiffer@dresden.de. Die
Gleichstellungsbeauftragte bittet um
Verständnis.

 Gedenken. Gedenken. Gedenken. Gedenken. Gedenken. Die Landeshauptstadt Dres-
den bringt mit einem Kranz des OBs ihr
Gedenken zum Ausdruck. Foto: Geisler

Ausschreibung
Behindertenbroschüre
Ausgeschrieben wird eine Broschüre
im DIN A5 Format mit folgenden Bedin-
gungen:
■ Umfang etwa 90 Seiten
■ mindestens 5.000er Auflage
■ Umschlag mindestens 2-farbig, In-
halt 1-farbig. Farbigkeit richtet sich
auch nach den Anforderungen der
Anzeigen.
■ Text (doc-Datei, Exel-Datei) und Bild-
material (etwa 10 Bilder) werden gelie-
fert, Bilder als Aufsichtvorlagen.
■ Klebebindung.
■ Gestaltung nach dem Erscheinungs-
bild der Landeshauptstadt Dresden
(analoge Broschüren bilden die Orien-
tierung).
■ Finanzierung über Anzeigen.
Bewerbungen sind im verschlossenen
Umschlag, mit dem Kennwort „Behin-
dertenbroschüre“ versehen, zu rich-
ten an:
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit
PF 120020, 01001 Dresden.
Termin ist der 11. März 2005.
Dabei sind folgende Angaben erforder-
lich:
■ Farbigkeit, wenn sie über die oben
angegebene hinausgeht.
■ Papier (mit beigefügten Proben),
Grammatur, Umschlag und Inhalt
■ Höhe der möglichen Auflage, wenn
sie über die geforderte hinausgeht.
Anfragen bitte an Gerd Künzel
Telefon 03 51/4 88 21 63.

Bibliotheken
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Ausschreibung

571. Dresdner Striezelmarkt 2005
Die Landeshauptstadt Dresden veran-
staltet vom 24. November bis 24. De-
zember den 571. Dresdner Striezel-
markt als Spezialmarkt nach der Jahr-
und Spezialmarktsatzung der Landes-
hauptstadt Dresden vom 19. November
1993, zuletzt geändert am 1. Juli 2004.

■ StandortStandortStandortStandortStandort
Altmarkt
Von der Veranstalterin wird keine Ge-
währ übernommen, dass die im Lage-
plan der 2. Änderungssatzung vom
1. Juli 2004 ausgewiesene Fläche tat-
sächlich zur Verfügung steht.
Eventuelle Einschränkungen können
beispielsweise durch Baumaßnahmen
auftreten.
■ VerkaufszeitenVerkaufszeitenVerkaufszeitenVerkaufszeitenVerkaufszeiten
Eröffnungstag (24. November)
16 bis 20 Uhr
Sonntag bis Donnerstag
10 bis 20 Uhr
Freitag und Sonnabend
10 bis 21 Uhr
24. Dezember
10 bis 14 Uhr
■ TTTTTeilnehmer/Anbietergruppeneilnehmer/Anbietergruppeneilnehmer/Anbietergruppeneilnehmer/Anbietergruppeneilnehmer/Anbietergruppen
1.1.1.1.1.  Imbiss-Sortiment – süß (zum Bei-
spiel Kräppelchen, Waffeln, Crepes)
und Ausschank alkoholfreier Kalt- und
Heißgetränke
2.2.2.2.2. Imbiss-Sortiment – süß (zum Bei-
spiel Kräppelchen, Waffeln, Crepes) mit
Ausschank Glühwein und alkoholischer
Heißgetränke (keine Feuerzangenbowle)
nur in Striezelmarkt-Keramiktassen so-
wie alkoholfreier Kalt- und Heißgetränke
3.3.3.3.3. Imbiss-Sortiment – herzhaft vorwie-
gend sächsischer Art (zum Beispiel
Pfannengerichte, Brat- und Heiß-
würste) sowie Ausschank alkoholfreier
Kalt- und Heißgetränke
4.4.4.4.4. Imbiss-Sortiment – herzhaft vorwie-
gend sächsischer Art (zum Beispiel
Pfannengerichte, Brat- und Heißwürs-
te), mit Ausschank Glühwein und alko-
holischer Heißgetränke (keine Feuer-
zangenbowle) nur in Striezelmarkt-Ke-
ramiktassen sowie alkoholfreier Kalt-
und Heißgetränke
5.5.5.5.5. Fisch-Imbiss, Räucherfisch und Aus-
schank alkoholfreier Kalt- und Heißgetränke
6.6.6.6.6. Ausschank Glühwein und alkoholi-
scher Heißgetränke (keine Feuerzan-
genbowle) nur in Striezelmarkt-Kera-
miktassen sowie alkoholfreier Kalt- und
Heißgetränke
7.7.7.7.7. Nach originalen Verfahren (Kupfer-
kessel, Zuckerkegel) hergestellte Feu-
erzangenbowle mit Ausschank nur in
Striezelmarkt-Keramiktassen sowie al-

koholfreie Kalt- und Heißgetränke
8.  8 .  8 .  8 .  8 .  Ausschank internationaler Heiß-
getränkespezialitäten aus Partnerstäd-
ten der Landeshauptstadt Dresden
(kein Glühwein und keine Feuerzangen-
bowle)
9.9.9.9.9. Lebkuchen, Kleingebäck, Süßwaren
und Süßwaren mit Herstellung vor Ort
(zum Beispiel glasierte Früchte, gebrann-
te Mandeln, Popcorn, Zuckerwatte)
10.10.10.10.10. Pfefferkuchen aus sächsischer Re-
gion
11.11.11.11.11. Dresdner Stollen (nur mit Qualitäts-
siegel des Schutzverbandes  Dresdner
Stollen e. V.) mit dem Beisortiment
„Weihnachtsgebäck aus eigener Her-
stellung“
12.12.12.12.12. Schinken- und Wurstwaren, Wild
und Geflügel verpackt
13.13.13.13.13. Imbiss – einheimische und inter-
nationale Wildspezialitäten mit Aus-
schank alkoholischer Heißgetränke (kein
Glühwein und keine Feuerzangenbow-
le) und alkoholfreie Kalt- und Heiß-
getränke
14.14.14.14.14.     Frischobst, Trockenfrüchte, Nüsse
15.15.15.15.15. Lose eingelegte Erzeugnisse (zum
Beispiel Oliven, Gurken, Käsespezia-
litäten) – keine industriell hergestellte
Gläser-, Büchsen- und Dosenware)
16.16.16.16.16. Gewürze, Tee, Kräuter und daraus
hergestellte Erzeugnisse (keine Liköre)
sowie dazugehörige Artikel  (keine apo-
thekenpflichtigen Erzeugnisse), Aus-
schank Tee ohne alkoholische Zusätze
17.17.17.17.17. Imkereierzeugnisse
18 .18 .18 .18 .18 . Weihnachtliche natürliche und
künstliche Floristik
19.19.19.19.19. Kork- und Korbwaren (keine grö-
ßeren Korbmöbel)
20.20.20.20.20. Porzellan-, Glas- und Kristallwaren
und daraus hergestellter Weihnachts-
schmuck
21.21.21.21.21. Porzellan aus sächsischer Region
22. 22. 22. 22. 22. Töpfer- und Keramikartikel

23.23.23.23.23. Bücher, Kalender, Bilder
24.24.24.24.24. Spielwaren (vorwiegend aus Holz)
25.25.25.25.25. Küchen- und Wohnaccessoires aus
Emaille  (keine Töpfe)
26.26.26.26.26. Haushaltswaren aus Holz
27. 27. 27. 27. 27. Backformen und andere Haushalts-
waren aus Kupfer
28.28.28.28.28. Kerzen
29.29.29.29.29. Modeschmuck und dazugehöriges
Beiwerk
30.30.30.30.30. Mineralien und daraus gefertigte
Erzeugnisse
3131313131. Täschnerwaren, Kleinlederwaren,
Gürtel (keine Reisetaschen und Koffer)
32.32.32.32.32. Fellartikel (Kleinware), Schafwoller-
zeugnisse
33.33.33.33.33. Tischwäsche und Erzeugnisse aus
Plauener Spitze, handwerklich gefer-
tigte Textildruckartikel und Posamen-
ten
34.34.34.34.34. Strumpfwaren
35.35.35.35.35. Kopfbekleidung, Schals, Handschu-
he
36.36.36.36.36. Baby- und     Kinderbekleidung
37.37.37.37.37. Pullover und Strickjacken
3838383838. .  .  .  .  Advents- und Weihnachtsschmuck,
elektrische Baumbeleuchtung (keine
kunsthandwerklichen Holzerzeugnisse
aus sächsischer Region und keine Nach-
ahmung bzw. Kopien dieser Erzeug-
nisse aus Importen, so genannte Fern-
ostware)
39.39.39.39.39. Christbaumschmuck aus Stroh und
anderen einheimischen Naturmaterialien
40.40.40.40.40. Kunsthandwerkliche Holzerzeug-
nisse, die der erzgebirgischen Volks-
kunst ® zuzuordnen sind (zum Bei-
spiel  Pyramiden, Räuchermänner,
Schwibbogen, Spieldosen, Blumenkinder)
41. 41. 41. 41. 41. Kunsthandwerkliche Erzeugnisse aus
Zinn, Kupfer, Messing, Leder und Holz
(keine kunsthandwerklichen  Holzerzeug-
nisse aus sächsischer Region und keine
Nachahmung bzw. Kopien dieser Erzeugnis-
se aus Importen, so genannte Fernostware)
42.42.42.42.42. Hersteller kunsthandwerklicher Er-
zeugnisse aus der sächsischen Region
(keine kunsthandwerklichen Holzer-
zeugnisse, die der erzgebirgischen

Volkskunst ® zuzuordnen sind)
43.43.43.43.43. Weine aus dem sächsischen An-
baugebiet (kein Ausschank)
44.44.44.44.44. Naturseifen
45.45.45.45.45. Erzeugnisse aus eigener ökologi-
scher sowie landwirtschaftlicher Pro-
duktion und Verarbeitung
46.46.46.46.46. Kinderkarussell
(Durchmesser maximal sechs Meter,
von allen Seiten einsehbar, ebenerdig
begehbar und überdacht)
47.47.47.47.47. Kindereisenbahn
48.48.48.48.48. Striezelmarkt-Postamt
49.49.49.49.49. Fotos mit dem Weihnachtsmann
Der Tradition des Striezelmarktes ent-
sprechend sind insbesondere Bewer-
bungen aus der sächsischen Region in
den Anbietergruppen der kleinhand-
werklichen Bereiche, wie
■ Töpferei
■ Glasbläserei
■ Zierkerzenherstellung
■ Klöppelei
■ kunsthandwerkliche Holz-, Textil-
und Metallerzeugnisse und ähnliches er-
wünscht. Neben dem Verkauf sind auch
handwerkliche Vorführungen möglich.
Zur Erhaltung der Traditionsfigur Dresd-
ner Pflaumentoffel ist zusätzlich das
Anbieten aus Trockenpflaumen gefer-
tigter Pflaumentoffel erwünscht.
Zugelassen werden nur Hersteller,
Händler und andere Gewerbetreibende
■ deren Waren zu den ausgeschrie-
benen Anbietergruppen gehören
■ sich auf die Tradition des Striezel-
marktes beziehen und
■ in Verbindung mit dem Weihnachts-
fest stehen.
Vom Verkauf ausgeschlossen sind
volksfestübliche Gegenstände (zum
Beispiel Luftballons) sowie Kriegsspiele
und  Kriegsspielzeug.
Nicht  zugelassen werden Handelstä-
tigkeiten, die nach Art und Weise ge-
eignet sind, dem Veranstaltungszweck
(Weihnachtsmarkt) zu widersprechen.
Hierzu zählen unter anderem die un-
entgeltliche Abgabe von Warenproben,
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das paketweise Anbieten von Erzeug-
nissen und so genannte marktschreie-
rische Anpreisungen von Waren so-
wohl mit als auch ohne akustische Hilfs-
mittel. Nicht betroffen sind jedoch
konkrete Verkaufsgespräche mit Erklä-
rungen zur Funktionsweise und Quali-
tät der Waren.
■ Zuge lassene Verkaufse in r ich-Zuge lassene Verkaufse in r ich-Zuge lassene Verkaufse in r ich-Zuge lassene Verkaufse in r ich-Zuge lassene Verkaufse in r ich-
tungentungentungentungentungen
Holzhütten mit Satteldach in den Ab-
messungen
Frontlänge: 2,00 bis 6,00 Meter
Tiefe: 2,00 bis 2,50 Meter
Höhe (Giebel): 2,30 bis 2,60 Meter
Die Veranstalterin ist daran interessiert,
für möglichst viele Marktbewerber eine
Teilnahme zu ermöglichen. Deshalb
wird die bisher bei der Teilnahme am
Dresdner Striezelmarkt genutzte Front-
länge der Hütten grundsätzlich nicht
erweitert. Die Veranstalterin behält sich
außerdem vor, die Frontlänge der Hüt-
ten bei Bedarf einzuschränken.
Die äußere und innere Gestaltung der
Holzhütten muss dem weihnachtlichen
Charakter des Marktes entsprechen.

Die Anforderungen der Veranstalterin
dazu ergeben sich aus den Zulassungs-
bedingungen zu diesem Spezialmarkt.
Von der Veranstalterin selbst werden
keine Verkaufsstände vermietet.
Für jede Verkaufseinrichtung ist ein
VDE-gerechter Elektroanschluss (Cara-
vansteckdose) vorzusehen.

■ BewerbungenBewerbungenBewerbungenBewerbungenBewerbungen
Bewerbungen sind zu richten an:
Landeshauptstadt Dresden
Amt für Wirtschaftsförderung
Abteilung Kommunale Märkte
Postfach 12 00 20
01001 Dresden
Die für eine Bewerbung vorgesehenen
Anträge sind erhältlich:
Abteilung Kommunale Märkte
Sitz: Stadthaus, Theaterstraße 11–15,
3. Etage, 01067 Dresden
Es werden nur vollständig ausgefüllte
Anträge bearbeitet.
Jeder Bewerber hat mit dem Antrag
ein Farbfoto der dekorierten Verkaufs-
einrichtung und eine ausführliche Be-
schreibung des Warenangebotes so-

wie evtl. Referenzen einzureichen.
Bewerber in den Anbietergruppen 47
und 49 werden  von  der Veranstalterin
vor Beginn des Auswahlverfahrens zur
persönlichen Vorstellung ihrer Konzep-
tion eingeladen.
Von jedem Bewerber ist nur eine     Be-
werbung für die Teilnahme am 571.
Dresdner Striezelmarkt zulässig. Diese
Bewerbung darf sich nur auf eine der
genannten Anbietergruppen und
sortimentsgerechtes Beiwerk beziehen.
Die Anbietergruppe ist anzugeben.
Mehrfachbewerbungen eines Antrag-
stellers, sowohl für mehrere Standplät-
ze als auch für mehrere Anbietergrup-
pen, sind nicht zulässig und werden
von der Veranstalterin bei der Auswahl
der Marktbeschicker entsprechend der
genannten Vorgaben dieser Ausschrei-
bung nicht berücksichtigt.
Die Veranstalterin behält sich  im Inte-
resse einer ausgewogenen  Markt-
gestaltung vor, im beantragten Sorti-
ment der Anbietergruppe und im Bei-
werk Änderungen in Form von Sorti-
mentseinschränkungen vorzunehmen.

Über die Zuweisung der Bewerber ent-
scheidet die Veranstalter in durch
schriftliche Bescheide.
Jede Vereinbarung bezüglich der Zu-
lassung und Platzzuweisung bedarf der
Schriftform.
Im Übrigen gelten die Bestimmungen
der Jahr- und Spezialmarktsatzung,
der  Gebührensatzung für Märkte so-
wie die für diesen Spezialmarkt festge-
legten Zulassungsbedingungen.
Verwaltungsgebühren werden auf der
Grundlage der Kostensatzung vom 19.
November 1998 in Verbindung mit
dem kommunalen Kostenverzeichnis
und dem Verwaltungskostengesetz für
den Freistaat Sachsen erhoben.
Abschlägige Bescheide sind ebenfalls
kostenpflichtig.

■ Bewerbungsschluss:Bewerbungsschluss:Bewerbungsschluss:Bewerbungsschluss:Bewerbungsschluss:
29. März 200529. März 200529. März 200529. März 200529. März 2005
Verspätet eingegangene Bewerbungen
werden nicht berücksichtigt. Maßge-
bend für die Wahrung der Bewerbungs-
frist ist das Datum des Posteinganges
bei der Landeshauptstadt Dresden.

Amtliche Bekanntmachung

Feststellung des Jahresabschlusses 2003 des Eigenbetriebes
Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt
In seiner Sitzung am 16. Dezember
2004 hat der Stadtrat mit Beschluss-
Nr. V0225-SR07-04 im Rahmen der
Jahresabschlüsse 2003 der Eigen- und
Beteiligungsgesellschaften und der
Eigenbetriebe der Landeshauptstadt
Dresden, des Konzerns Technische
Werke Dresden und des Arbeit und
Lernen Dresden e.V. folgenden Be-
schluss gefasst:
6.7.3 Eigenbetrieb Städtisches Kran-
kenhaus Dresden-Neustadt
a) Der Jahresabschluss 2003 des
Eigenbetriebes Städtisches Kranken-
haus
Dresden-Neustadt mit
einer Bilanzsumme von
EUR 123.345.111,71
davon entfallen auf der Aktivseite auf
■ das Anlagevermögen
EUR 78.359.222,33
■ das Umlaufvermögen
EUR 32.662.236,35
■ die Ausgleichsposten nach dem KHG
EUR 12.300.023,06
■ die Rechnungsabgrenzungsposten
EUR 23.629,97
davon entfallen auf der Passivseite
auf
■ das Eigenkapital
EUR 36.812.035,56

■ die empfangenen Ertragszuschüsse
EUR –
■ die Sonderposten
EUR 57.475.759,40
■ die Rückstellungen
EUR 9.090.600,00
■ die Verbindlichkeiten
EUR 19.966.538,82
■ die Rechnungsabgrenzungsposten
EUR 177,93
einem Jahresüberschuss von
EUR 420.405,79
einer Ertragssumme von
EUR 94.086.959,35
einer Aufwandssumme von
EUR 93.666.553,56
wird festgestellt.
b) Folgende Gewinnverwendung wird
beschlossen:
Der Jahresüberschuss 2003 in Höhe von
EUR 420.405,79
wird verwendet
a) zur Tilgung des Verlustvortrages
EUR
b) zur Einstellung in die Gewinnrücklage
EUR
c) zur Abführung an den Haushalt der
Stadt
EUR 420.405,79
d) auf neue Rechnung vorzutragen
EUR

c) Der Krankenhausleitung wird für
das Geschäftsjahr 2003 Entlastung er-
teilt.
Die BDO Deutsche Warentreuhand Ak-
tiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, erteilte den uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk wie
folgt:
„Wir haben den Jahresabschluss des
Eigenbetriebes Krankenhauses Dres-
den-Neustadt unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht des
Eigenbetriebes für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2003 bis zum 31. De-
zember 2003 geprüft. Durch § 35
SächsKHG wurde der Prüfungsgegen-
stand erweitert. Die Prüfung erstreckt
sich daher auch auf die Ordnungs-
mäßigkeit der sonstigen Teile des Rech-
nungswesens, die wirtschaftlichen
Verhältnisse, die zweckentsprechende,
sparsame und wirtschaftliche Verwen-
dung der Fördermittel  nach § 11
SächsKHG des Krankenhauses durch
die gesetzlichen Vertreter. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und Lagebericht nach
den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den Vorschriften der
KHBV liegen in der Verantwortung der
gesetzlichen Vertreter des Krankenhau-

ses. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgeführ-
ten Prüfung eine Beurteilung über den
Jahresabschluss unter Einbeziehung
der Buchführung, den Lagebericht so-
wie über den erweiterten Prüfungs-
gegenstand abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprü-
fung nach § 317 HGB und § 35 Sächs-
KHG unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenom-
men. Danach ist die Prüfung so zu pla-
nen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die
Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung
und des durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich aus-
wirken, mit hinreichender Sicherheit
erkannt werden und dass mit hinrei-
chender Sicherheit beurteilt werden
kann, ob die Anforderungen, die sich
aus der Erweiterung des Prüfungs-
gegenstandes nach § 35 SächsKHG
ergeben, erfüllt wurden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen wer-
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den die Kenntnisse über d ie Ge-
schäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld des
Krankenhauses sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden
die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontroll-
systems sowie Nachweise für die An-
gaben in Buchführung, Jahresabschluss
und Lagebericht überwiegend auf der
Basis von Stichproben beurteilt. Die
Prüfung umfasst die Beurteilung der
angewandten Bilanzierungsgrundsätze
und der wesentlichen Einschätzungen
der gesetzlichen Vertreter sowie die
Würdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lagebe-

richtes. Wir sind der Auffassung, dass
unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwen-
dungen geführt.
Nach unserer Überzeugung vermittelt
der Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
des Krankenhauses. Der Lagebericht
gibt insgesamt eine zutreffende Vor-
stellung von der Lage des Krankenhau-
ses und stellt die Risiken der künftigen
Entwicklung zutreffend dar.
Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit
des Rechnungswesens, der wirtschaft-

lichen Verhältnisse sowie der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirt-
schaftlichen Verwendung der Förder-
mittel nach § 11 SächsKHG hat keine
Einwendungen ergeben.”

Dresden, den 8. April 2004

BDO Deutsche WarentreuhandBDO Deutsche WarentreuhandBDO Deutsche WarentreuhandBDO Deutsche WarentreuhandBDO Deutsche Warentreuhand
AktiengesellschaftAktiengesellschaftAktiengesellschaftAktiengesellschaftAktiengesellschaft
WirtschaftsprüfungsgesellschaftWirtschaftsprüfungsgesellschaftWirtschaftsprüfungsgesellschaftWirtschaftsprüfungsgesellschaftWirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Möllergez. Möllergez. Möllergez. Möllergez. Möller gez. ppa Kuhnkegez. ppa Kuhnkegez. ppa Kuhnkegez. ppa Kuhnkegez. ppa Kuhnke
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer           WirtschaftsprüferinWirtschaftsprüferinWirtschaftsprüferinWirtschaftsprüferinWirtschaftsprüferin

Mit Schreiben vom 24. Januar 2005
hat der Sächsische Rechnungshof den
folgenden abschließenden Vermerk
gemäß § 17 Abs. 4 SächsEigBG erteilt:

„Der Sächsische Rechnungshof nimmt
den Bericht des Abschlussprüfers zur
Prüfung des Jahresabschlusses und
Lageberichtes des Eigenbetriebes Städ-
tisches Krankenhaus Dresden-Neu-
stadt der Stadt Dresden zur Kenntnis
und erteilt dem Jahresabschluss zum
31. Dezember 2003 den abschließen-
den Vermerk.“
Der Jahresabschluss und der Lage-
bericht werden an sieben Tagen nach
Erscheinen der Bekanntmachung öf-
fentlich ausgelegt.
Die Unterlagen können im Rathaus, Dr.-
Külz-Ring 19, III. Etage, Zimmer 55,
während der Dienstzeiten eingesehen
werden: montags und mittwochs 8 bis
16 Uhr, dienstags und donnerstags 8
bis 18 Uhr, freitags 8 bis 14 Uhr.

Amtliche Bekanntmachung

Feststellung des Jahresabschlusses 2003 des Eigenbetriebes
Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt – Städtisches Klinikum
In seiner Sitzung am 16. Dezember
2004 hat der Stadtrat mit Beschluss-
Nr. V0225-SR07-04 im Rahmen der
Jahresabschlüsse 2003 der Eigen- und
Beteiligungsgesellschaften und der
Eigenbetriebe der Landeshauptstadt
Dresden, des Konzerns Technische
Werke Dresden und des Arbeit und
Lernen Dresden e.V. folgenden Be-
schluss gefasst:
6.7.2 Eigenbetrieb Krankenhaus Dres-
den-Friedrichstadt – Städtisches Klinikum
a) Der Jahresabschluss 2003 des Eigen-
betriebes Krankenhaus Dresden-Fried-
richstadt
■ Städtisches Klinikum – mit
einer Bilanzsumme von
EUR 176.952.967,88
davon entfallen auf der Aktivseite auf
■ das Anlagevermögen
EUR 107.772.312,04
■ das Umlaufvermögen
EUR 63.542.131,13
■ die Ausgleichsposten nach dem
KHG
EUR 5.598.486,36
■ die Rechnungsabgrenzungsposten
EUR 40.038,35
davon entfallen auf der Passivseite
auf
■ das Eigenkapital
EUR 24.288.671,59
■ die empfangenen Ertragszuschüsse
EUR –
■ die Sonderposten
EUR 93.876.743,77
■ die Rückstellungen
EUR 17.963.800,00
■ die Verbindlichkeiten
EUR 40.822.484,95

■ die Rechnungsabgrenzungsposten
EUR 1.267,57
einem Jahresüberschuss von EUR
590.352,98
einer Ertragssumme von
EUR 179.570.094,92

einer Aufwandssumme von
EUR 178.979.741,94
wird festgestellt.
b) Folgende Gewinnverwendung wird
beschlossen:
Der Jahresüberschuss 2003 in Höhe von

EUR 590.352,88
wird verwendet
a) zur Tilgung des Verlustvortrages
EUR
b) zur Einstellung in die Gewinnrücklage
EUR
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c) zur Abführung an den Haushalt der
Stadt EUR 590.352,88
d) auf neue Rechnung vorzutragen
EUR
c) Der Krankenhausleitung wird für
das Geschäftsjahr 2003 Entlastung er-
teilt.
Die BDO Deutsche Warentreuhand Ak-
tiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, erteilte den uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk wie
folgt:
„Wir haben den Jahresabschluss des
Eigenbetriebes Krankenhauses Dres-
den-Friedrichstadt, Städtisches Klini-
kum unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und den Lagebericht des Eigen-
betriebes für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2003 bis zum 31. Dezember
2003 geprüft. Durch § 35 SächsKHG
wurde der Prüfungsgegenstand erwei-
tert. Die Prüfung erstreckt sich daher
auch auf die Ordnungsmäßigkeit der
sonstigen Teile des Rechnungswesens,
die wirtschaftlichen Verhältnisse, die
zweckentsprechende, sparsame und
wirtschaftliche Verwendung der För-
dermittel nach § 11 SächsKHG des
Krankenhauses durch die gesetzlichen
Vertreter. Die Buchführung und die
Aufstellung von Jahresabschluss und
Lagebericht nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und den
Vorschriften der KHBV liegen in der
Verantwortung der gesetzlichen Ver-

treter des Krankenhauses. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von
uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss
unter Einbeziehung der Buchführung,
den Lagebericht sowie über den erwei-
terten Prüfungsgegenstand abzuge-
ben.
Wir haben unsere Jahresabschluss-
prüfung nach § 317 HGB und § 35
SächsKHG unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vor-
genommen. Danach ist die Prüfung so
zu planen und durchzuführen, dass
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich
auf die Darstellung des durch den Jah-
resabschluss unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung und durch den Lagebericht
vermittelten Bildes der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage wesentlich
auswirken, mit hinreichender Sicher-
heit erkannt werden und dass mit hin-
reichender Sicherheit beurteilt werden
kann, ob die Anforderungen, die sich
aus der Erweiterung des Prüfungs-
gegenstandes nach § 35 SächsKHG
ergeben, erfüllt wurden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen wer-
den die Kenntnisse über die Geschäfts-
tätigkeit und über das wirtschaftliche
und rechtliche Umfeld des Krankenhau-
ses sowie die Erwartungen über mög-

liche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen
der Prüfung werden die Wirksamkeit
des rechnungslegungsbezogenen in-
ternen Kontrollsystems sowie Nachwei-
se für die Angaben in Buchführung,
Jahresabschluss und Lagebericht über-
wiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentli-
chen Einschätzungen der gesetzlichen
Vertreter sowie die Würdigung der
Gesamtdarstel lung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichtes. Wir
sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grund-
lage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwen-
dungen geführt.
Nach unserer Überzeugung vermittelt
der Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
des Krankenhauses. Der Lagebericht
gibt insgesamt eine zutreffende Vor-
stellung von der Lage des Krankenhau-
ses und stellt die Risiken der künftigen
Entwicklung zutreffend dar.
Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit
des Rechnungswesens, der wirtschaft-
lichen Verhältnisse sowie der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirt-
schaftlichen Verwendung der Förder-

mittel nach § 11 SächsKHG hat keine
Einwendungen ergeben.“

Dresden, den 11. Juni 2004

BDO Deutsche WarentreuhandBDO Deutsche WarentreuhandBDO Deutsche WarentreuhandBDO Deutsche WarentreuhandBDO Deutsche Warentreuhand
AktiengesellschaftAktiengesellschaftAktiengesellschaftAktiengesellschaftAktiengesellschaft
WirtschaftsprüfungsgesellschaftWirtschaftsprüfungsgesellschaftWirtschaftsprüfungsgesellschaftWirtschaftsprüfungsgesellschaftWirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Möllergez. Möllergez. Möllergez. Möllergez. Möller gez. ppa Kuhnkegez. ppa Kuhnkegez. ppa Kuhnkegez. ppa Kuhnkegez. ppa Kuhnke
WirtschaftsprüferWirtschaftsprüferWirtschaftsprüferWirtschaftsprüferWirtschaftsprüfer WirtschaftsprüferinWirtschaftsprüferinWirtschaftsprüferinWirtschaftsprüferinWirtschaftsprüferin

Mit Schreiben vom 12. Oktober 2004
hat der Sächsische Rechnungshof den
folgenden abschließenden Vermerk
gemäß § 17 Abs. 4 SächsEigBG erteilt:
„Der Sächsische Rechnungshof nimmt
den Bericht des Abschlussprüfers zur
Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichtes des Eigenbetriebes
Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt –
Städtisches Klinikum – zur Kenntnis
und erteilt dem Jahresabschluss zum
31. Dezember 2003 den abschließen-
den Vermerk.“
Der Jahresabschluss und der Lage-
bericht werden an sieben Tagen nach
Erscheinen der Bekanntmachung öf-
fentlich ausgelegt. Die Unterlagen kön-
nen im Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19, III.
Etage, Zimmer 55, während der Dienst-
zeiten eingesehen werden: montags
und mittwochs 8 bis 16 Uhr, dienstags
und donnerstags 8 bis 18 Uhr, freitags
8 bis 14 Uhr.

Amtliche Bekanntmachung

Feststellung des Jahresabschlusses 2003 des Eigenbetriebes
Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden
In seiner Sitzung am 16. Dezember
2004 hat der Stadtrat mit Beschluss-
Nr. V0225-SR07-04 im Rahmen der
Jahresabschlüsse 2003 der Eigen-
und Beteiligungsgesellschaften und der
Eigenbetriebe der Landeshauptstadt
Dresden, des Konzerns Technische
Werke Dresden und des Arbeit und
Lernen Dresden e.V. folgenden Be-
schluss gefasst:
6.7.4 Eigenbetrieb Sportstätten- und
Bäderbetrieb Dresden
a) Der Jahresabschluss 2003 des
Eigenbetriebes Sportstätten- und Bä-
derbetrieb Dresden
mit einer Bilanzsumme von
EUR 73.808.053,56
davon entfallen auf der Aktivseite auf
■ das Anlagevermögen
EUR 67.116.407,37
■ das Umlaufvermögen
EUR 6.686.269,88
■ die Rechnungsabgrenzungsposten

EUR 5.376,31
davon entfallen auf der Passivseite auf
■ das Eigenkapital
EUR 57.902.516,05
■ Sonderposten
EUR 10.496.854,92
■ die empfangenen Ertragszuschüsse
EUR 0
■ die Rückstellungen
EUR 1.188.184,78
■ die Verbindlichkeiten
EUR 4.181.900,65
■ Rechnungsabgrenzungsposten
EUR 38.597,16
einem Jahresverlust von
EUR 12.989.082,78
einer Ertragssumme von
EUR 14.508.825,76
einer Aufwandssumme von
EUR 27.497.908,54
wird festgestellt.
b) Folgende Ergebnisverwendung wird
beschlossen:

Der Jahresverlust 2003 in Höhe von
EUR 12.989.082,78
wird verwendet
a) mit der Rücklage in Höhe von
EUR 11.160.796,79
verrechnet
b) auf neue Rechnung in Höhe von
EUR 1.828.285,99
vorgetragen.
c) Dem Betriebsleiter wird für das Ge-
schäftsjahr 2003 Entlastung erteilt.
Die KPMG Deutsche Treuhand-Gesell-
schaft AG, Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, erteilt den uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk wie folgt:
„Wir haben den Jahresabschluss un-
ter Einbeziehung der Buchführung
und den Lagebericht des Eigenbetrie-
bes Sportstätten- und Bäderbetrieb
Dresden für das Wirtschaftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2003
geprüft. Die Buchführung und die Auf-
stellung von Jahresabschluss und

Lagebericht nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und er-
gänzenden landesrechtl ichen Vor-
schriften liegen in der Verantwortung
der Betriebsleitung des Eigenbetriebes.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grund-
lage der von uns durchgeführten Prü-
fung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und über den Lagebericht
abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschluss-
prüfung nach § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen.
Danach ist die Prüfung so zu planen
und durchzuführen, dass Unrichtigkei-
ten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grund-
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Bekanntmachung des Regierungspräsidiums Dresden zur

Planfeststellung für das Straßenbahnbauvorhaben
„Hochwasserbedingter Neubau der Leubener Straße zwischen Österreicher Straße und Tiroler Straße (1. BA) und
Knotenpunkt Pirnaer Landstraße, Leubener Straße, Zamenhofstraße (3. BA) in der Landeshauptstadt Dresden“

Vom 8. Februar 2005

Mit dem Planfeststellungsbeschluss des
Regierungspräsidiums Dresden vom
1. Februar 2005, Az.: 41-0513.20/10
– Leubener Straße 1. + 3. BA, wurde
der Plan für das Verkehrsbauvorhaben
der Dresdner Verkehrsbetriebe AG
„Hochwasserbedingter Neubau der
Leubener Straße zwischen Österreicher
Straße und Tiroler Straße (1. BA) und
Knotenpunkt Pirnaer Landstraße, Leu-
bener Straße, Zamenhofstraße (3. BA)
in der Landeshauptstadt Dresden“ ge-
mäß § 28 des Personenbeförderungs-
gesetzes (PBefG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 8. August 1990
(BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch
Artikel 24 des Gesetzes vom 29. De-
zember 2003 (BGBl. I S. 3076) geän-
dert worden ist und § 1 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für den Frei-
staat Sachsen (SächsVwVfG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom
10. September 2003 (SächsGVBl. S. 614),
in Verbindung mit § 74 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. Ja-
nuar 2003 (BGBl. I S. 102), das durch
Artikel 4 Absatz 8 des Gesetzes vom
5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 833) ge-
ändert worden ist, festgestellt.
Dem Vorhabenträger des Straßen-
bahnbauvorhabens wurden Auflagen
erteilt. In dem Planfeststellungsbe-
schluss ist über alle rechtzeitig vorge-

tragenen Einwendungen, Forderungen
und Anregungen entschieden worden.
Rechtsbehelfsbelehrung des Plan-Rechtsbehelfsbelehrung des Plan-Rechtsbehelfsbelehrung des Plan-Rechtsbehelfsbelehrung des Plan-Rechtsbehelfsbelehrung des Plan-
feststellungsbeschlusses:feststellungsbeschlusses:feststellungsbeschlusses:feststellungsbeschlusses:feststellungsbeschlusses:
Gegen diesen Planfeststellungsbe-
schluss kann innerhalb eines Monats
nach seiner Zustellung Klage beim
Bundesverwaltungsgericht, Simson-
platz 1, 04107 Leipzig, schriftlich er-
hoben werden.
Als Zeitpunkt der Zustellung gilt der
letzte Tag der Auslegungsfrist des Plan-
feststellungsbeschlusses. Für die Be-
teiligten, denen der Planfeststellungs-
beschluss mittels Postzustellungs-
urkunde oder Empfangsbekenntnis
zugestellt wurde, ist dagegen der tat-
sächliche Zeitpunkt der Zustellung
maßgeblich.
Die Klage muss den Kläger, den Be-
klagten und den Streitgegenstand be-
zeichnen und soll einen bestimmten
Antrag enthalten. Die zur Begründung
dienenden Tatsachen und Beweismit-
tel sind innerhalb einer Frist von sechs
Wochen nach Klageerhebung anzuge-
ben. Das Gericht kann verspätetes Vor-
bringen zurückweisen.
Der angefochtene Planfeststellungs-
beschluss soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage
und allen Schriftsätzen sollen Abschrif-
ten für die übrigen Beteiligten beige-
fügt werden.

Jeder Beteiligte muss sich durch einen
Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer
an einer deutschen Hochschule als Be-
vollmächtigten vertreten lassen. Juris-
tische Personen des öffentlichen Rechts
und Behörden können sich durch Be-
amte oder Angestellte mit Befähigung
zum Richteramt sowie Diplomjuristen
im höheren Dienst, Gebietskörperschaf-
ten auch durch Beamte oder Angestellte
mit Befähigung zum Richteramt der
zuständigen Aufsichtsbehörde oder des
jeweiligen kommunalen Spitzenverban-
des des Landes, dem sie als Mitglied
zugehören, vertreten lassen.
Die Anfechtungsklage gegen den vor-
stehenden Planfeststellungsbeschluss
hat gemäß § 28 Abs. 1 PBefG i. V. m. § 5
Abs. 2 Verkehrswegeplanungsbeschleu-
nigungsgesetz (VerkPBG) keine auf-
schiebende Wirkung. Ein Antrag auf
Anordnung der aufschiebenden Wir-
kung der Anfechtungsklage gegen den
vorstehenden Planfeststellungsbe-
schluss nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stel lung dieses Beschlusses beim
Bundesverwaltungsgericht, Simson-
platz 1, 04107 Leipzig, gestellt wer-
den.
Treten später Tatsachen ein, die eine
Anordnung der aufschiebenden Wir-
kung rechtfertigen, so kann der durch

den Planfeststellungsbeschluss Be-
schwerte einen hierauf gestützten An-
trag innerhalb einer Frist von einem
Monat stellen. Die Frist beginnt mit dem
Zeitpunkt, in dem der Beschwerte von
den Tatsachen Kenntnis erlangt.
Der Beschluss liegt mit einer Ausferti-
gung des festgestellten Planes in der
Zeit vom 28. Februar bis einschließ-28. Februar bis einschließ-28. Februar bis einschließ-28. Februar bis einschließ-28. Februar bis einschließ-
lich 14. März 2005 lich 14. März 2005 lich 14. März 2005 lich 14. März 2005 lich 14. März 2005 bei der Landes-Landes-Landes-Landes-Landes-
hauptstadt Dresden, Geschäftsbe-hauptstadt Dresden, Geschäftsbe-hauptstadt Dresden, Geschäftsbe-hauptstadt Dresden, Geschäftsbe-hauptstadt Dresden, Geschäftsbe-
reich 6, Hauptabteilung Mobil itätreich 6, Hauptabteilung Mobil itätreich 6, Hauptabteilung Mobil itätreich 6, Hauptabteilung Mobil itätreich 6, Hauptabteilung Mobil ität,,,,,
3. Stock, Zimmer 3008, Hamburger3. Stock, Zimmer 3008, Hamburger3. Stock, Zimmer 3008, Hamburger3. Stock, Zimmer 3008, Hamburger3. Stock, Zimmer 3008, Hamburger
Straße 19, 01067 DresdenStraße 19, 01067 DresdenStraße 19, 01067 DresdenStraße 19, 01067 DresdenStraße 19, 01067 Dresden, während
der Dienststunden zu jedermanns Ein-
sicht aus.
Der Beschluss gilt mit Ende der Aus-
legungsfrist allen Betroffenen und den-
jenigen gegenüber, die Einwendungen
erhoben haben, als zugestellt (§ 74
Abs. 5 Satz 3 VwVfG).
Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist
kann der Planfeststellungsbeschluss
von den Betroffenen und denjenigen,
die Einwendungen rechtzeitig erhoben
haben, beim Regierungspräsidium
Dresden, Referat 41, Stauffenbergallee
2, 01099 Dresden, schriftlich angefor-
dert werden.

Dresden, den 8. Februar 2005

gez.gez.gez.gez.gez. Dr Dr Dr Dr Dr..... Hasenpflug Hasenpflug Hasenpflug Hasenpflug Hasenpflug
RegierungspräsidentRegierungspräsidentRegierungspräsidentRegierungspräsidentRegierungspräsident

sätze ordnungsmäßiger Buchführung
und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage wesentlich auswirken, mit
hinreichender Sicherheit erkannt wer-
den. Bei der Festlegung der Prüfungs-
handlungen werden die Kenntnisse
über die Geschäftstätigkeit und über
das wirtschaftliche und rechtliche Um-
feld des Eigenbetriebes sowie die Er-
wartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt.
Im Rahmen der Prüfung werden die
Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems so-
wie Nachweise für die Angaben in
Buchführung, Jahresabschluss und La-
gebericht überwiegend auf der Basis
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung

umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und
der wesentlichen Einschätzungen der
Betriebsleitung sowie die Würdigung
der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichtes. Wir
sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grund-
lage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwen-
dungen geführt.
Nach unserer Überzeugung vermittelt
der Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des
Eigenbetriebes. Der Lagebericht gibt
insgesamt eine zutreffende Vorstellung
von der Lage des Eigenbetriebes und

stellt die Risiken der künftigen Entwick-
lung zutreffend dar.

Dresden, den 29. Juni 2004

KPMG Deutsche KPMG Deutsche KPMG Deutsche KPMG Deutsche KPMG Deutsche TTTTTreuhand-Gesel l-reuhand-Gesel l-reuhand-Gesel l-reuhand-Gesel l-reuhand-Gesel l-
schaftschaftschaftschaftschaft
AktiengesellschaftAktiengesellschaftAktiengesellschaftAktiengesellschaftAktiengesellschaft
WirtschaftsprüfungsgesellschaftWirtschaftsprüfungsgesellschaftWirtschaftsprüfungsgesellschaftWirtschaftsprüfungsgesellschaftWirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez.gez.gez.gez.gez. Dr Dr Dr Dr Dr..... P P P P Penterenterenterenterenter      gez. Karnstedt      gez. Karnstedt      gez. Karnstedt      gez. Karnstedt      gez. Karnstedt
Wirtschaftsprüfer   WirtschaftsprüferWirtschaftsprüfer   WirtschaftsprüferWirtschaftsprüfer   WirtschaftsprüferWirtschaftsprüfer   WirtschaftsprüferWirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer

Mit Schreiben vom 1. Oktober 2004 hat
der Sächsische Rechnungshof den fol-
genden abschließenden Vermerk ge-
mäß § 17 Abs. 4 SächsEigBG erteilt:
„Der Sächsische Rechnungshof nimmt
den Bericht des Abschlussprüfers zur
Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichtes des Eigenbetriebes

Sportstätten- und Bäderbetrieb Dres-
den zur Kenntnis und erteilt dem Jah-
resabschluss zum 31. Dezember 2003
den abschließenden Vermerk mit dem
Hinweis, dass die während der laufen-
den Geschäftstätigkeit analysierten Ri-
siken in ein formelles Risikofrüher-
kennungssystem eingearbeitet werden
sollten.“
Der Jahresabschluss und der Lage-
bericht werden an sieben Tagen nach
Erscheinen der Bekanntmachung öf-
fentlich ausgelegt. Die Unterlagen kön-
nen im Eigenbetrieb Sportstätten- und
Bäderbetrieb Dresden, Freiberger Stra-
ße 31, Zimmer 104, während der
Dienstzeiten eingesehen werden: mon-
tags und mittwochs 8 bis 16 Uhr, diens-
tags und donnerstags 8 bis 18 Uhr,
freitags 8 bis 14 Uhr.
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Amtliche Bekanntmachung

Bodensonderungsverfahren Nr. 04/98 (92)  „Alemannenstraße“ Gemarkung Striesen

Offenlage des Sonderungsbeschei-Offenlage des Sonderungsbeschei-Offenlage des Sonderungsbeschei-Offenlage des Sonderungsbeschei-Offenlage des Sonderungsbeschei-
des gemäß § 9 Abs. 2 Bodenson-des gemäß § 9 Abs. 2 Bodenson-des gemäß § 9 Abs. 2 Bodenson-des gemäß § 9 Abs. 2 Bodenson-des gemäß § 9 Abs. 2 Bodenson-
derungsgesetz (BoSoG)derungsgesetz (BoSoG)derungsgesetz (BoSoG)derungsgesetz (BoSoG)derungsgesetz (BoSoG)
Die Landeshauptstadt Dresden – Son-
derungsbehörde – hat auf Grund des
Ergebnisses des oben angeführten Bo-
densonderungsverfahrens nach § 1
Nr. 3  des BoSoG folgenden Bescheid
erlassen:
1. Der anliegende Sonderungsplan,
der Bestandteil des Bescheides ist, wird
verbindlich festgestellt.
2. Das Grundstück im Plangebiet hat
den aus dem anliegenden Sonderungs-
plan ersichtlichen Umfang.
3. Eigentümer des in dem Sonderungs-
plan bezeichneten Grundstückes sind
die in der Grundstücksliste angegebe-
nen Personen und Stellen. Die Rechts-
nachfolger verstorbener Eigentümer
sind in der Übersicht über die Eigen-
tumsverhältnisse aufgeführt.
4. Die aus dem Lastenverzeichnis er-
sichtlichen beschränkt dinglichen Rech-
te werden aufgehoben. Die bestehen-
den Hypotheken sind zu übertragen.
5. Den in der anliegenden Entschädi-
gungs- und Ausgleichsliste bezeichne-
ten Berechtigten werden die darin auf-
geführten Entschädigungen gezahlt.
6. Dem in der anliegenden Entschädi-
gungs- und Ausgleichsliste bezeichne-
ten Begünstigten wird aufgegeben, den
ihm zugewiesenen Ausgleichsbetrag
innerhalb eines Monats auf das Konto
der Sonderungsbehörde zu zahlen.
7. Ansprüche nach dem Sachenrechts-
bereinigungsgesetz (SachenRBerG) be-
stehen mit dem Eintritt der Bestandskraft
dieses Bescheides nicht mehr.
8. Die Kosten des Verwaltungsverfah-
rens trägt gemäß § 17 BoSoG die künf-
tige Eigentümerin. Die Verfahrens-
kosten werden in einem gesonderten
Bescheid festgelegt.
BegründungBegründungBegründungBegründungBegründung
I.I .I .I .I . Als Nutzer des Flurstückes Nr. 156/
2, Gemarkung Striesen, hat die Woh-
nungsgenossenschaft Johannstadt eG
(im Folgenden WG Johannstadt ge-
nannt) mit ihren Schreiben vom 4. Au-
gust 1998 den Antrag auf Durchfüh-
rung eines Bodensonderungsverfahrens
nach dem Bodensonderungsgesetz
(BoSoG) bei der Sonderungsbehörde der
Landeshauptstadt Dresden gestellt. Ge-
mäß § 1 Nr. 3 BoSoG i. V. mit der Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift zur Bo-
densonderung (Bodensonderungsvor-
schrift – VwVBoSoG) vom 17. Deze-
mber 1997, Pkt. 3.1, ist der Antrag zu-
lässig.
II.II.II.II.II. Die Sonderungsbehörde der Landes-

hauptstadt Dresden wurde mit dem
Antrag der WG Johannstadt beauftragt,
ein Verfahren nach dem Gesetz über
die Sonderung unvermessener und
überbauter Grundstücke nach der Kar-
te (BoSoG) vom 20. Dezember 1993
(GBBl. I S. 2182, 2215) durchzufüh-
ren. Durch das Bodensonderungsver-
fahren, als Ergänzung zum Vermö-
genszuordnungsplanverfahren Nr. 92
„Alemannenstraße II“, soll zweckentspre-
chend seiner Nutzung ein beleihungs-
fähiges Grundstück geschaffen werden.
Die WG Johannstadt ist Eigentümerin
der Garagen, welche vor dem 3. Okto-
ber 1990 auf dem Flurstück Nr. 156/2
errichtet wurden. Die Garagen dienen
als Funktionsgebäude für die Bewoh-
ner der auf den angrenzenden Flur-
stücken errichteten Wohnhäuser.
Mit dem Bescheid der Oberfinanz-
direktion Chemnitz vom 4. Juli 1996
wurden die angrenzenden, zum 3. Ok-
tober 1990 in Volkseigentum befindli-
chen Flurstücke, im Rahmen des Ver-
mögenszuordnungsplanverfahrens Nr.
92 „Alemannenstraße II“ der WG Jo-
hannstadt als neuer Eigentümerin zu-
geordnet. Zur Fortschreibung der Fest-
legungen des Vermögenszuordnungs-

planes auf das von ihm nicht erfasste
private Grundstück, soweit dies zur
zweckentsprechenden Nutzung der
zugeordneten Grundstücke notwendig
ist, wurde das Verfahren der ergänzen-
den Bodenneuordnung Nr. 04/98 (92)
„Alemannenstraße“ gemäß § 1 Nr. 3
BoSoG durchgeführt.
Nach dem Ergebnis der Ermittlungen
stellt sich die Grenze des Grundstückes
im Plangebiet wie aus dem anliegen-
den Sonderungsplan ersichtlich dar.
I I I .I I I .I I I .I I I .I I I . Die Kosten des Verwaltungsver-
fahrens werden gemäß § 17 BoSoG in
einem gesonderten Bescheid festge-
setzt.
Hinweise zum Erlass des BescheidesHinweise zum Erlass des BescheidesHinweise zum Erlass des BescheidesHinweise zum Erlass des BescheidesHinweise zum Erlass des Bescheides
Der Geltungsbereich des Sonderungs-
planes umfasst folgendes Flurstück:
Gemarkung Str iesen Gemarkung Str iesen Gemarkung Str iesen Gemarkung Str iesen Gemarkung Str iesen Flurstück Nr.
156/2156/2156/2156/2156/2.
Die Lage des Sonderungsgebietes ist
aus der, dieser Bekanntmachung bei-
gegebenen, Übersichtskarte ersichtlich.
Maßgebend ist die zeichnerische Dar-
stel lung in der Flurkarte Maßstab
1:1000.
Dieser Bescheid wird gemäß § 9 Abs. 2
BoSoG durch Auslegung in den Dienst-
räumen der Sonderungsbehörde be-

kannt gegeben. Er gilt gemäß § 9 Abs.
2 Satz 5 BoSoG nach Ablauf der
Auslegungsfrist als zugestellt.
Der Sonderungsbescheid liegt in der
Zeit vom 14. März 2005 bis einschließ-
lich 14. April 2005 bei der Sonderungs-
behörde der Landeshauptstadt Dres-
den, Städtisches Vermessungsamt,
Hamburger Straße 19, 01067 Dres-
den, Zimmer 2060 während der
Dienststunden zur Einsichtnahme aus.
RechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Sonderungsbescheid
kann innerhalb eines Monats nach Ab-
lauf der Auslegungsfrist Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist
schriftlich oder zur Niederschrift bei
der Landeshauptstadt Dresden, Städ-
tisches Vermessungsamt, Sonderungs-
behörde, Hamburger Straße 19, 01067
Dresden, II. Stock, Zimmer 2060, ein-
zulegen.
Falls die Frist durch das Verschulden
eines von den Widerspruchsführern
Bevollmächtigten versäumt werden soll-
te, so würde dessen Verschulden dem
Planbetroffenen zugerechnet werden.

Dresden, 14. Februar 2005
KrügerKrügerKrügerKrügerKrüger, AmtsleiterAmtsleiterAmtsleiterAmtsleiterAmtsleiter
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Öffentliche Bekanntmachung

Jahresrechnung 2003 –
Verlängerung der
Auslegungsfrist
In Ergänzung zu der Bekanntgabe der
Auslegung der Jahresrechnung 2003
mit Rechenschaftsbericht im Amtsblatt
Nr. 7/2005 vom 17. Februar 2005, Sei-
te 11 wird die Frist zur öffentlichen Aus-
legung bis zum 1. März 20051. März 20051. März 20051. März 20051. März 2005 verlän-
gert. Bis dahin können die Unterlagen
im Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19, Ge-
schäftsbereich Finanzen und Liegen-
schaften, Stadtkämmerei, III. Etage,
Zimmer 42 während der Dienstzeiten
eingesehen werden.

Allgemeinverfügung Nr. W 02/05

Widmung von Straßen nach § 6 SächsStrG
TTTTTeile des Flurstückes Nreile des Flurstückes Nreile des Flurstückes Nreile des Flurstückes Nreile des Flurstückes Nr..... 261/29 der 261/29 der 261/29 der 261/29 der 261/29 der
Gemarkung Dresden-KlotzscheGemarkung Dresden-KlotzscheGemarkung Dresden-KlotzscheGemarkung Dresden-KlotzscheGemarkung Dresden-Klotzsche wer-
den gemäß § 6 des Sächsischen Stra-
ßengesetzes (SächsStrG) vom 21. Ja-
nuar 1993 (SächsGVBl. S. 93) mit so-
fortiger Wirkung dem öffentlichen Ver-
kehr gewidmet.
Die gewidmete Ortsstraße auf dem
oben angeführten Flurstück von der
Grenzstraße bis zum weiterführenden
Gehweg am südlichen Ende der Wen-
deanlage wird bis zur späteren Benen-
nung als Planstraße APlanstraße APlanstraße APlanstraße APlanstraße A bezeichnet.
Die Benennung der gegenwärtig unter
der Bezeichnung Planstraße BPlanstraße BPlanstraße BPlanstraße BPlanstraße B gewid-
meten Ortsstraße auf dem oben ange-
führten Flurstück von der Planstraße A
bis zum Ende des neuen Verkehrsrau-
mes einschließlich der Wendeanlage
erfolgt ebenfalls zu einem späteren
Zeitpunkt.
Der selbstständige GehwegGehwegGehwegGehwegGehweg auf dem
gleichen Flurstück vom südlichen Ende
der Wendeanlage der Planstraße A bis
zum Putbuser Weg ist als beschränkt
öffentlicher Weg gewidmet.
Träger der Straßenbaulast und Inha-
ber der Verkehrssicherungspflicht ist
die Landeshauptstadt Dresden, vertre-

ten durch das Straßen- und Tiefbauamt.
Die oben angeführten Verkehrsräume
dienen gemäß städtebaulichem Rah-
menplan „Mikroelektronisches Zent-
rum Dresden – Grenzstraße 28“ vom
30. Juli 2002 der Erschließung des Ge-
werbegebietes „Grenzstraße Süd“ und
sind für den öffentlichen Verkehr unent-
behrlich. Die Pläne mit der Darstellung
von Lage und Ausdehnung der gewid-
meten Verkehrsflächen liegen bei der
Landeshauptstadt Dresden, Straßen-
und Tiefbauamt, Sachgebiet Straßen-
verwaltung, Technisches Rathaus, Ham-
burger Straße 19, 01067 Dresden, Zim-
mer 3095, während der Sprechzeiten
für jedermann öffentlich zur Einsicht
aus.
Rechtsbehelfsbelehrung:Rechtsbehelfsbelehrung:Rechtsbehelfsbelehrung:Rechtsbehelfsbelehrung:Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann
innerhalb eines Monats ab Bekanntga-
be Widerspruch eingelegt werden. Der
Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift bei der Landeshauptstadt
Dresden einzulegen (Hauptsitz: Rathaus,
Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden).

gez. Koettnitzgez. Koettnitzgez. Koettnitzgez. Koettnitzgez. Koettnitz, Leiter des Straßen-Leiter des Straßen-Leiter des Straßen-Leiter des Straßen-Leiter des Straßen-
und Tiefbauamtesund Tiefbauamtesund Tiefbauamtesund Tiefbauamtesund Tiefbauamtes

Beschluss des
Ausschusses für
Wirtschaftsförderung
Der Ausschuss für Wirtschaftsförde-
rung hat am 14. Februar 2005 folgen-
den Beschluss gefasst:
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr. :. :. :. :. :     V0358-WF09-2005V0358-WF09-2005V0358-WF09-2005V0358-WF09-2005V0358-WF09-2005
Festspielhaus Hellerau, Karl-LiebFestspielhaus Hellerau, Karl-LiebFestspielhaus Hellerau, Karl-LiebFestspielhaus Hellerau, Karl-LiebFestspielhaus Hellerau, Karl-Lieb-----
knecht-Straße 56, 01109 Dresdenknecht-Straße 56, 01109 Dresdenknecht-Straße 56, 01109 Dresdenknecht-Straße 56, 01109 Dresdenknecht-Straße 56, 01109 Dresden
Umbau und Sanierung zur Herstellung
der Bespielbarkeit
Los 3: Betonsanierung
an die Firma Thalheimer Bau GmbH,
Salzstraße 17, 09380 Thalheim

Jugendhilfeausschuss
tagt
Der Jugendhilfeausschuss tagt am Don-
nerstag, 3. März 2005, 18 Uhr im Licht-
hof des Rathauses, Dr.-Külz-Ring 19.
In öffentlicher Sitzung
1. Protokollkontrolle
2. Haushaltssatzung 2005
3. Einwendungen gegen den Entwurf
der Haushaltssatzung 2005 gemäß § 76
SächsGemO
4. 3. Fortschreibung des Haushalts-
sicherungskonzeptes und Begleit-
beschlüsse
5. Jugendhilfe und Justiz – Ausstel-
lung „Station für junge Sträflinge“
5.1. Neustrukturierung der Polizei in
Sachsen/Polizeidirektion Dresden (ak-
tuelle Entwicklung)
5.2. Dresdner Gesprächskreis Jugend-
hilfe und Justiz
5.3. Arbeitsschwerpunkte der Jugend-
gerichtshilfe
6. Sachstand Beschlusserfüllung 1768-
JH-2002 – Entwicklung von Träger-
pluralität
7. Projekte zur Einzelfallvermeidung
8. Informationen
Weitere Punkte sind nicht öffentlich.

Anzeige
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Ausschreibungen für Leistungen (VOL)
a) Zur Angebotsabgabe auffordernde

Stelle: Landeshauptstadt Dresden,
Geschäftsbereich Finanzen und Lie-
genschaften, Zentrales Vergabe-
büro, SG VOL-Vergaben, Hambur-
ger Straße 19, 01067 Dresden, PF:
120020, PLZ: 01001, Tel.: (0351)
4883692, Fax: 4883693, E-Mail:
vergabebuero-vol@dresden.de;
den Zuschlag erteilende Stelle:
Landeshauptstadt Dresden, Dresd-
ner Kreuzchor, Eisenacher Straße
21, 01277 Dresden, Tel.: (0351)
3153560, Fax: 3153561, E-Mail: san
dra.gaertner@kreuzchor.de;
Stelle, bei der die Angebote einzu-
reichen sind: Landeshauptstadt
Dresden, Geschäftsbereich Finan-
zen und Liegenschaften, Zentrales
Vergabebüro, SG VOL-Vergaben,
Hamburger Straße 19, 01067 Dres-
den, PF: 120020, PLZ: 01001, Tel.:
(0351) 4883692, Fax: 4883693, E-
Mail :  vergabebuero-vol@dres-
den.de;
Nachprüfstelle: Regierungspräsi-
dium Dresden, Ref. 33/34 - Gewer-
berecht, Preisprüfung, VOL, VOB,
Stauffenbergallee 2, 01099 Dres-
den, Tel.: (0351) 8253412/13

b)b)b)b)b) Le is tungen -  Öf fent l iche Aus-Leis tungen -  Öf fent l iche Aus-Leis tungen -  Öf fent l iche Aus-Leis tungen -  Öf fent l iche Aus-Leis tungen -  Öf fent l iche Aus-
schreibungschreibungschreibungschreibungschreibung

c) Ausführungsort: Landeshauptstadt
Dresden, Dresdner Kreuzchor,
Eisenacher Straße 21, 01277 Dres-
den; Sonstige Angaben: Speisesaal/
Erdgeschoss;
Art  und Umfang der  Leistung:Art  und Umfang der  Leistung:Art  und Umfang der  Leistung:Art  und Umfang der  Leistung:Art  und Umfang der  Leistung:
VVVVVergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nr. :. :. :. :. : 02.2/024/05 02.2/024/05 02.2/024/05 02.2/024/05 02.2/024/05
- Lieferung von Stühlen für den- Lieferung von Stühlen für den- Lieferung von Stühlen für den- Lieferung von Stühlen für den- Lieferung von Stühlen für den
Kreuzchor der LandeshauptstadtKreuzchor der LandeshauptstadtKreuzchor der LandeshauptstadtKreuzchor der LandeshauptstadtKreuzchor der Landeshauptstadt
Dresden;Dresden;Dresden;Dresden;Dresden;
Anlieferung: 22.08.2005;Anlieferung: 22.08.2005;Anlieferung: 22.08.2005;Anlieferung: 22.08.2005;Anlieferung: 22.08.2005;
Übergabe/Abnahme: 24.08.2005;Übergabe/Abnahme: 24.08.2005;Übergabe/Abnahme: 24.08.2005;Übergabe/Abnahme: 24.08.2005;Übergabe/Abnahme: 24.08.2005;
Zuschlagskriterien: Preis, Verar-Zuschlagskriterien: Preis, Verar-Zuschlagskriterien: Preis, Verar-Zuschlagskriterien: Preis, Verar-Zuschlagskriterien: Preis, Verar-
beitung, Designbeitung, Designbeitung, Designbeitung, Designbeitung, Design

d) Aufteilung in mehrere Lose: nein;
Vergabe der Lose an verschiedene
Bieter: nein

e)e)e)e)e) Ausführungsfrist für den Gesamt-Ausführungsfrist für den Gesamt-Ausführungsfrist für den Gesamt-Ausführungsfrist für den Gesamt-Ausführungsfrist für den Gesamt-
auftrag: /02.2/024/05: Beginn:auftrag: /02.2/024/05: Beginn:auftrag: /02.2/024/05: Beginn:auftrag: /02.2/024/05: Beginn:auftrag: /02.2/024/05: Beginn:
siehe Pkt. c), Ende: siehe Pkt. c)siehe Pkt. c), Ende: siehe Pkt. c)siehe Pkt. c), Ende: siehe Pkt. c)siehe Pkt. c), Ende: siehe Pkt. c)siehe Pkt. c), Ende: siehe Pkt. c)

f) Vergabeunterlagen sind bei folgen-
der Anschrift erhältlich: Saxoprint
GmbH, Dresden, PF: 120965, PLZ:
01010, Tel.: (0351) 2044370, Fax:
2044366, E-Mail :  info@saxo-
print.de;
Anforderung der Verdingungs-
unterlagen bis: 18.03.2005; LV nur

einasehbar unter www.ausschrei-
bungs-abc.de

g) Landeshauptstadt Dresden, Ge-
schäftsbereich Finanzen und Lie-
genschaften, Zentrales Vergabe-
büro, SG VOL-Vergaben, Hambur-
ger Straße 19, 01067 Dresden, PF:
120020, PLZ: 01001, Tel.: (0351)
4883692, Fax: 4883693, E-Mail:
vergabebuero-vol@dresden.de; di-
gital einsehbar: ja;
im Internetabrufbar unter:
www.ausschreibungen-in-sach-
sen.de

h) Vervielfältigungskosten Gesamt-
maßnahme: /02.2/024/05: 3,95 EUR;
Zahlungsweise:
Verrechnungsscheck oder Bankein-
zug - Mit der schrift l ichen Ab-
forderung wird der Firma Saxoprint
GmbH eine einmalige Bankeinzugs-
ermächtigung in Höhe des Kosten-
beitrages gewährt. Die Verdin-
gungsunterlagen werden nur ver-
sandt, wenn folgende Angaben
vollständig vorliegen: Kontoinhaber;
Konto; Bankleitzahl; Ort, Datum und
Unterschrift des Zahlungspflich-
tigen. Liegt der Zahlungsnachweis
bis spätestens 2 Werktage nach

Ablauf der Anforderungsfrist (siehe
Punkt f) nicht der Saxoprint GmbH
vor, erfolgt ebenfalls keine Berück-
sichtigung bei der Versendung der
Ausschreibungsunterlagen. Eine Er-
stattung der Kosten erfolgt nicht.
Lieferform: Papier; Internet: www.aus-
schreibungen-in-sachsen.de

i)i)i)i)i) 07.04.2005, 14.00 Uhr07.04.2005, 14.00 Uhr07.04.2005, 14.00 Uhr07.04.2005, 14.00 Uhr07.04.2005, 14.00 Uhr
l) siehe Verdingungsunterlagen
m) Eigenerklärung, aus der hervorgeht,

dass der Unternehmer seine gesetz-
lichen Verpflichtungen zur Zahlung
von Steuern und Abgaben sowie
Sozialbeiträgen gemäß gemeinsa-
mer Bekanntmachung der Sächsi-
schen Staatsministeriens für Wirt-
schaft und Arbeit sowie Finanzen
vom 24.06.2003 bzw. für auslän-
dische Unternehmen eine Beschei-
nigung der zuständigen Stelle des
Ursprungs- oder Herkunftslandes
des Unternehmens, aus der hervor-
geht, dass das Unternehmen die
Zahlung von Steuern und Abgaben
sowie Sozialbeiträgen nach den
Rechtsvorschriften des Landes er-
füllt hat; Gewerbegenehmigung;
Nachweis einer entsprechenden
Betriebs

Ausschreibung von Bauleistungen (VOB)

a) Landeshauptstadt Dresden, Ge-
schäftsbereich Finanzen und Lie-
genschaften, Hochbauamt, Hambur-
ger Str. 19, 01067 Dresden, PF:
120020, PLZ: 01001, Tel.: (0351)
4883841, Fax: 4883804, E-Mail:
Hochbauamt@Dresden.de

b)b)b)b)b) Bauauf t rag -  Öf fent l iche Aus-Bauauf t rag -  Öf fent l iche Aus-Bauauf t rag -  Öf fent l iche Aus-Bauauf t rag -  Öf fent l iche Aus-Bauauf t rag -  Öf fent l iche Aus-
schreibungschreibungschreibungschreibungschreibung

c)c)c)c)c) Neubau KindertageseinrichtungNeubau KindertageseinrichtungNeubau KindertageseinrichtungNeubau KindertageseinrichtungNeubau Kindertageseinrichtung
Heidestraße 29; Los 5, 6 und 20,Heidestraße 29; Los 5, 6 und 20,Heidestraße 29; Los 5, 6 und 20,Heidestraße 29; Los 5, 6 und 20,Heidestraße 29; Los 5, 6 und 20,
VVVVVergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nr.:. :. :. :. : 0006/05 0006/05 0006/05 0006/05 0006/05

d) Dresden, Heidestraße 29, 01067
Dresden

e) Achtung! Die Lose 5 - Dacharbeiten
und 20 - Landschaftsbauarbeiten
sol len in Verbindung mit dem
arbeitsmarktpolitischen Instrument
der Bundesagentur für Arbeit „Be-
schäftigung schaffende Infrastruk-
tur-Förderung“ (BSI) gemäß § 279
a Sozialgesetzbuch III durchgeführt
werden. Für diese Leistungen kön-
nen sich daher nur solche Unter-
nehmen bewerben, die bereit sind,
für den Zeitraum der Leistungs-
erbringung von der Agentur für
Arbeit Dresden zugewiesene Arbeit-
nehmer befristet sozialversiche-

rungspflichtig einzustellen. Hinwei-
se für ausführende Unternehmen zu
den Modalitäten bei BSI-Maßnah-
men (279a SGB II I) sind in den
Verdingungsunterlagen enthalten.
Auskünfte zum Einsatz der von der
Agentur für Arbeit zugewiesenen
Arbeitnehmer erteilt: DSA GmbH
Dresden, Herr Hirsch, Tel.: (0351)
2077533 bzw. 30. Los 5 - Dachab-
dichtung/-klempner-/Zimmerarbei-
ten (mit BSI): ca. 420 m² Wärme-
dämmung PS 20 SE; ca. 450 m²
Dachabdichtung (Elastomerbitu-
men-Schweißbahn); 1 St. Dachlicht-
kuppel (Außenschale Polycarbonat,
Innenschale Acrylglas); ca. 11 m²
Vordachabdeckung, Titanzink; ca.
60 m Dachrandabdeckung, Titan-
zink; ca. 30 m Kastenrinne, Titan-
zink; ca. 12 m Fallrohre, Titanzink;
ca. 525 m Sparren, 8x14; ca. 450 m²
Dachschalung, Dreischichtplatte;
ca. 50 m² Oberflächenbeschichtung
für Dachschalung/Sparren; 2 St.
Geräteraum Spielbox, aus Holztrag-
konstruktion mit Holz-Dreischicht-
platte einschließlich Stahlbetonfun-
dament, Bitumendachbahn, Sockel-

verkleidung Titanzink; Los 6 - Putz-
arbeiten: Außenputz - ca. 420 m²
Grundputz, anorgan. Leicht-Tro-
ckenmörtel; ca. 375 m² Oberputz,
anorg. gebunden, Kratzputzstruk-
tur, 2,5 mm; ca. 45 m² Sockelputz,
organ. gebunden, glatt, 1,5 mm
Innenputz; ca. 265 m² Gipsputz; ca.
145 m² Kalk-Zement-Putz; Los 20 -
Landschaftsbauarbeiten (mit BSI):
ca. 250 m³ Boden lösen; ca. 290
m² wassergebundene Decke; ca.
320 m² Plattenbelag, Beton, 30 x
30 x 5; ca. 425 m Pflasterstreifen,
Kleinpflaster, Granit; ca. 78 m³ Spiel-
belag, Sand; ca. 20 m Mauer-
scheiben, Stahlbetonfertigteil; 9 St.
div. Spielgeräte; ca. 1000 m² Ober-
boden div. Pflanzarbeiten; ca. 35 m
Maschendrahtzaun

f) Aufteilung in mehrere Lose: ja;
Einreichung der Angebote möglich
für: mehrere Lose

g) Entscheidung über Planungsleis-
tungen: nein

h) Ausführungsfrist für den Gesamt-
auftrag:
/0006/05:  Ausführungsfristen bei
losweiser Vergabe: 5/0006/05:

Beginn: 23.06.2005, Ende:
28.09.2005; 6/0006/05: Beginn:
23.06.2005, Ende: 17.08.2005;
20/0006/05: Beginn: 01.09.2005,
Ende: 28.10.2005

i) Vergabeunterlagen sind bei folgen-
der Anschrift erhältlich: Saxoprint
GmbH, 01010 Dresden, PF: 120965,
Tel. : (0351) 2044370, Fax:
2044366, E-Mail: bjaenicke@sa-
xoprint.de; Anforderung der Verdin-
gungsunterlagen: Bis: 01.03.2005,
Digital einsehbar: ja, Internetabruf-
bar unter: www.saxoprint.de

j) Vervielfältigungskosten je Los: 5/
0006/05: 7,49 EUR; 6/0006/05:
6,24 EUR; 20/0006/05: 7,75 EUR;
Zahlungsweise: Verrechnungs-
scheck;
Zahlungseinzelheiten: Zahlungs-
einzelheit: Bankeinzug. Mit der
schriftlichen Abforderung wird der
Firma Saxoprint GmbH eine einmali-
ge Bankeinzugsermächtigung in
Höhe des Kostenbeitrages gewährt.
Die Verdingungsunterlagen werden
nur versandt, wenn folgende An-
gaben vollständig vorliegen: Konto-
inhaber, Konto, BLZ, Kreditinstitut,
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Ort, Datum und Unterschrift des
Zahlungspflichtigen oder Scheck.
Erstattung: nein. Zahlungsem-
pfänger: Saxoprint GmbH

k)k)k)k)k) Einreichungsfrist: 23.03.2005Einreichungsfrist: 23.03.2005Einreichungsfrist: 23.03.2005Einreichungsfrist: 23.03.2005Einreichungsfrist: 23.03.2005
l) Anschrift ,  an die die Angebote

schriftlich zu richten sind: Landes-
hauptstadt Dresden, Geschäftsbe-
reich Finanzen und Liegenschaften,
Zentrales Vergabebüro, Bauverga-
ben, Briefkasten im Kellergeschoss
(bei persönlicher Abgabe), Hambur-
ger Straße 19, 01067 Dresden, PF:
120020, PLZ: 01001, Tel.: (0351)
4883735, Fax: 4883773

m) Deutsch
n) Bieter und deren Bevollmächtigte
o) Ort der Eröffnung der Angebote:

Technisches Rathaus, Hamburger
Straße 19, 01067 Dresden, Keller-
geschoss, Raum 046; Datum und
Uhrzeit der Eröffnung der Angebo-
te: bei Gesamtvergabe Los /0006/
05: ; Los 5/0006/05: 23.03.2005,
13.00 Uhr; Los 6/0006/05:
23.03.2005, 13.30 Uhr; Los 20/
0006/05: 23.03.2005, 14.00 Uhr

p) Mängelanspruchsbürgschaft in
Höhe von 3 % v. H. der Abrech-
nungssumme einschließlich der
Nachträge.

q) Zahlungsbedingungen gemäß Ver-
dingungsunterlagen

r) Gesamtschuldnerisch haftend mit
bevollmächtigtem Vertreter

s) Der Bieter hat zum Nachweis seiner
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und
Zuverlässigkeit Angaben zu machen
gemäß § 8 Nr. 3 (1) Buchstaben
a bis f VOB/A.
Die Forderung entfällt, wenn der
Bieter eine Bescheinigung der Ein-
tragung in das Unternehmen- und
Lieferantenverzeichnis (ULV) der
Auftragsberatungsstelle Sachsen
e.V. (ABSt.) vorlegen kann oder mit
aktuellen Angaben in der Firmen-
bonität des Zentralen Vergabebüros
der Landeshauptstaft erfasst ist.
Einzelnachweise sind nach Anfor-
derung einzureichen.

t)t)t)t)t) 29.04.200529.04.200529.04.200529.04.200529.04.2005
u) Änderungsvorschläge oder Neben-

angebote: zulässig
v) Regierungspräsidium Dresden, Re-

ferat 33/34 Gewerberecht, Preis-
prüfung VOB/ VOL, Stauffenberg-
allee 2, 01099 Dresden, Tel.: (0351)
8253412/13, Fax: 8259999, E-Mail:
post@rpdd.sachsen.de;
Auskünfte erteilt:
Hochbauamt LH DD, Frau Sick, Tel.:
(0351) 4883841; wurm architektur
Pirna, Frau Felchner-Radig, Tel.:
(03501) 46000; LandschaftsAr-
chitektur Petzold, Frau Petzold, Tel.:
(0351) 4590329

a) Landeshauptstadt Dresden, Ge-
schäftsbereich Finanzen und Lie-
genschaften, Hochbauamt, 01067
Dresden, PF: 120020, PLZ: 01001,
Tel.-Nr.: (0351) 4883309, Fax:
4883805, E-Mail: hochbauamt-
@dresden.de

b)b)b)b)b) Bauauf t rag -  Öf fent l iche Aus-Bauauf t rag -  Öf fent l iche Aus-Bauauf t rag -  Öf fent l iche Aus-Bauauf t rag -  Öf fent l iche Aus-Bauauf t rag -  Öf fent l iche Aus-
schreibungschreibungschreibungschreibungschreibung

c)c)c)c)c) Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung TTTTTurnhalle; urnhalle; urnhalle; urnhalle; urnhalle; VVVVVerga-erga-erga-erga-erga-
be Nrbe Nrbe Nrbe Nrbe Nr.:. :. :. :. : 0018/05 0018/05 0018/05 0018/05 0018/05

d) Dresden, 27. Mittelschule, Robert-
Matzke-Str. 14, 01127 Dresden

e)e)e)e)e) Fachlos 10 - Putzarbeiten: 450 m²Fachlos 10 - Putzarbeiten: 450 m²Fachlos 10 - Putzarbeiten: 450 m²Fachlos 10 - Putzarbeiten: 450 m²Fachlos 10 - Putzarbeiten: 450 m²
Putzinstandsetzung Fassade; 90Putzinstandsetzung Fassade; 90Putzinstandsetzung Fassade; 90Putzinstandsetzung Fassade; 90Putzinstandsetzung Fassade; 90
m² Naturste inarbei ten,  Sanie-m² Naturste inarbei ten,  Sanie-m² Naturste inarbei ten,  Sanie-m² Naturste inarbei ten,  Sanie-m² Naturste inarbei ten,  Sanie-
rung; 450 m² Fassadenanstrich;rung; 450 m² Fassadenanstrich;rung; 450 m² Fassadenanstrich;rung; 450 m² Fassadenanstrich;rung; 450 m² Fassadenanstrich;
450 m² Innenputz450 m² Innenputz450 m² Innenputz450 m² Innenputz450 m² Innenputz

f) Aufteilung in mehrere Lose: nein;
Vergabe der Lose an verschiedene
Bieter: nein

g) Entscheidung über Planungs-
leistungen: nein

h)h)h)h)h) Ausführungsfrist für den Gesamt-Ausführungsfrist für den Gesamt-Ausführungsfrist für den Gesamt-Ausführungsfrist für den Gesamt-Ausführungsfrist für den Gesamt-
auf t rag :  10/0018/05:  Beg inn :au f t rag :  10/0018/05:  Beg inn :au f t rag :  10/0018/05:  Beg inn :au f t rag :  10/0018/05:  Beg inn :au f t rag :  10/0018/05:  Beg inn :
02.05.2005, Ende: 20.07.200502.05.2005, Ende: 20.07.200502.05.2005, Ende: 20.07.200502.05.2005, Ende: 20.07.200502.05.2005, Ende: 20.07.2005

i) Vergabeunterlagen sind bei folgen-
der Anschrift erhältlich: Saxoprint
GmbH, 01010 Dresden, Tel.-Nr.:
(0351) 2044370, Fax: 2044366, E-
Mail: bjaenicke@saxoprint.de; An-
forderung der Verdingungsunter-
lagen: Bis: 01.03.2005; digital
einsehbar: ja; im Internet abrufbar
unter: www.saxoprint.de

j) Vervielfältigungskosten Gesamt-
maßnahme: 10/0018/05: 6,91 EUR;
Zahlungsweise: Verrechnungs-
scheck; Zahlungseinzelheiten: Bank-
einzug; Mit der schriftlichen Ab-
forderung wird der Firma Saxoprint
GmbH eine einmalige Bankeinzugs-
ermächtigung in Höhe des Kosten-
beitrages gewährt. Die Verdin-
gungsunterlagen werden nur ver-
sandt, wenn folgende Angaben
vollständig vorliegen: Kontoinhaber,
Kontonummer, Bankleitzahl; Kredit-
institut (Ort, Datum und Unterschrift
des Zahlungspfl icht igen) oder
Scheck. Erstattung: nein; Zahlungs-
empfänger: Saxoprint GmbH

k)k)k)k)k) Einreichungsfr ist :  29.03.2005,Einreichungsfr ist :  29.03.2005,Einreichungsfr ist :  29.03.2005,Einreichungsfr ist :  29.03.2005,Einreichungsfr ist :  29.03.2005,
9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr

l) Anschrift ,  an die die Angebote
schriftlich zu richten sind: Landes-
hauptstadt Dresden, Zentrales
Vergabebüro, Technisches Rathaus,
SG Bauvergaben, Briefkasten im
Kellergeschoss (bei persönlicher
Abgabe), Hamburger Str. 19, 01067
Dresden, Tel.-Nr.: (0351) 4883775,
Fax: 4883773

m) Deutsch
n) Bieter und deren Bevollmächtigte
o) Ort der Eröffnung der Angebote:

Technisches Rathaus, Hamburger

Str. 19, 01067 Dresden, Keller-
geschoss, Raum 046; Datum und
Uhrzeit der Eröffnung der Angebo-
te: Bei Gesamtvergabe Los 10/0018/
05: 29.03.2005, 9.30

p) Mängelanspruchbürgschaft in Höhe
von 3 v. H. der Abrechnungssumme

q) Zahlungsbedingungen gemäß Ver-
dingungsunterlagen

r) gesamtschuldnerisch haftend mit
bevollmächtigtem Vertreter

s) Der Bieter hat zum Nachweis seiner
Fachkund, Leistungsfähigkeit und
Zuverlässigkeit Angaben zu machen
gemäß § 8 Nr. 3 (1) Buchstaben a-
f VOB/A. Die Forderung entfällt,
wenn der Bieter eine Bescheinigung
der Eintragung in das Unternehmer-
und Lieferantenverzeichnis (ULV)
der Auftragsberatungsstelle Sach-
sen e.V. (ABSt) vorlegen kann oder
mit aktuellen Angaben zur Firmen-
bonität im Zentralen Vergabebüro der
Landeshaushauptstadt Dresden er-
fasst ist. Einzelnachweise sind nach
Anforderung nachzureichen und
Gleichwertigkeitsnachweise für den
Fall von angebotenen Fabrikaten.

t)t)t)t)t) 22.04.200522.04.200522.04.200522.04.200522.04.2005
u) Änderungsvorschläge oder Neben-

angebote: zulässig
v) Regierungspräsidium Dresden, Re-

ferat 33/34, Gewerberecht, Preis-
prüfung, VOB, VOL, Stauffen-
bergallee 2, 01099 Dresden, PF:
100653, PLZ: 01076, Tel.-Nr.:
(0351) 8253412/13, Fax: 8259999,
E-Mail:  post@rpdd.sachsen.de;
Auskünfte erteilt: Hochbauamt, Dres-
den, Herr Polak, Tel.-Nr.: (0351)
4883309; Acerplan Dresden, Herr
Klemm, Tel.-Nr.: (0351) 8178926

a) Landeshauptstadt Dresden, Ge-
schäftsbereich Stadtentwicklung,
Straßen- und Tiefbauamt, Hambur-
ger Straße 19, 01067 Dresden, PF:
120020, PLZ: 01001, Tel.-Nr.:
(0351) 4881723/24, Fax: 4884374,
E-Mail: Imalik@dresden.de

b)b)b)b)b) Bauauf t rag -  Öf fent l iche Aus-Bauauf t rag -  Öf fent l iche Aus-Bauauf t rag -  Öf fent l iche Aus-Bauauf t rag -  Öf fent l iche Aus-Bauauf t rag -  Öf fent l iche Aus-
schreibungschreibungschreibungschreibungschreibung

c)c)c)c)c) ÖB,ÖB,ÖB,ÖB,ÖB, 2.1 Könneritzstr 2.1 Könneritzstr 2.1 Könneritzstr 2.1 Könneritzstr 2.1 Könneritzstr..... v v v v v..... Laurinstr Laurinstr Laurinstr Laurinstr Laurinstr.....
bis Knoten Ostra-Allee u. 2.2 .bis Knoten Ostra-Allee u. 2.2 .bis Knoten Ostra-Allee u. 2.2 .bis Knoten Ostra-Allee u. 2.2 .bis Knoten Ostra-Allee u. 2.2 .
Ostra-Allee bis DevrientstrOstra-Allee bis DevrientstrOstra-Allee bis DevrientstrOstra-Allee bis DevrientstrOstra-Allee bis Devrientstr.....

d)d)d)d)d) VVVVVergabe-Nre rgabe-Nre rgabe-Nre rgabe-Nre rgabe-Nr. :. :. :. :. : 5048/05 , 5048/05 , 5048/05 , 5048/05 , 5048/05 , 01067 01067 01067 01067 01067
DresdenDresdenDresdenDresdenDresden

e) 1 St. Straßenbeleuchtungsschrank
Typ Dresden, 1700 m Erdkabel
NYY-J 4x10...70, 9 St. Straßen-
leuchten, Demontage bzw. Umbau
der Altanlage, Errichtung eines Pro-
visoriums, Einmessung der Neuan-
lage

f) Aufteilung in mehrere Lose: nein
g) Entscheidung über Planungs-

leistungen: nein
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h)h)h)h)h) Ausführungsfrist für den Gesamt-Ausführungsfrist für den Gesamt-Ausführungsfrist für den Gesamt-Ausführungsfrist für den Gesamt-Ausführungsfrist für den Gesamt-
au f t r ag :  5048 /05 :  Beg inn :au f t r ag :  5048 /05 :  Beg inn :au f t r ag :  5048 /05 :  Beg inn :au f t r ag :  5048 /05 :  Beg inn :au f t r ag :  5048 /05 :  Beg inn :
20.04.2005, Ende: 21.11.200520.04.2005, Ende: 21.11.200520.04.2005, Ende: 21.11.200520.04.2005, Ende: 21.11.200520.04.2005, Ende: 21.11.2005

i) Vergabeunterlagen sind bei folgen-
der Anschrift erhältlich:
Landeshauptstadt Dresden, Ge-
schäftsbereich Stadtentwicklung,
Straßen- und Tiefbauamt, Hambur-
ger Straße 19, 01067 Dresden, PF:
120020, PLZ: 01001, Tel.-Nr.:
(0351) 4881723/24, Fax: 4884374;
Anforderung der Verdingungs-
unterlagen bis: 04.03.2005, digital
einsehbar: nein

j) Vervielfältigungskosten Gesamt-
maßnahme: 5048/05: 5 EUR; Zah-
lungsweise: Verrechnungsscheck;
Zahlungseinzelheiten: Das Entgelt
wird nicht erstattet. Die Verdin-
gungsunterlagen werden erst nach
Vorl iegen des Verrechnungs-
schecks versandt. Der Bewerber hat
mit der Bewerbung eine verbindli-
che Erklärung zur Abholung der
Unterlagen (bei Straßen- und Tief-
bauamt, Zimmer 3092, Hamburger
Straße 19, 01067 Dresden, Montag
bis Donnerstag 8.00 bis 15.00 Uhr
und Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr)
oder zum gewünschten Postversand
abzugeben. Zahlungsempfänger:
Landeshauptstadt Dresden, Ge-
schäftsbereich Stadtentwicklung;
Verwendungszweck: 6020-5048/05

k)k)k)k)k) Einreichungsfr ist :  15.03.2005,Einreichungsfr ist :  15.03.2005,Einreichungsfr ist :  15.03.2005,Einreichungsfr ist :  15.03.2005,Einreichungsfr ist :  15.03.2005,
11.00 Uhr11.00 Uhr11.00 Uhr11.00 Uhr11.00 Uhr

l) Anschrift ,  an die die Angebote
schriftlich zu richten sind: Landes-
hauptstadt Dresden, Geschäftsbe-
reich Finanzen und Liegenschaften,
Zentrales Vergabebüro, Sachgebiet
Bauvergaben, bei persönlicher Ab-
gabe: Technisches Rathaus, Brief-
kasten im Kellergeschoss, Hambur-
ger Straße 19, 01067 Dresden, PF:
120020, PLZ: 01001,

m) Deutsch
n) Bieter und deren Bevollmächtigte
o) Ort der Eröffnung der Angebote:

Technisches Rathaus, Hamburger
Straße 19, 01067 Dresden, Keller-
geschoss Raum 046; Datum und
Uhrzeit der Eröffnung der Angebo-
te: Bei Gesamtvergabe 5048/05:
15.03.2005, 11.00 Uhr

q) Zahlungsbedingungen gemäß Ver-
dingungsunterlagen

r) gesamtschuldnerisch haftend mit
bevollmächtigtem Vertreter

s) Der Bieter hat zum Nachweis seiner
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und
Zuverlässigkeit Angaben zu machen
gemäß § 8 Nr. 3 Abs. 1 Buchst. a
bis f VOB/A. Die Forderung entfällt,
wenn der Bieter eine Bescheinigung
der Eintragung in das Unternehmer-
und Lieferantenverzeichnis (ULV)

der Auftragsberatungsstelle Sach-
sen e. V. (ABSt.) vorlegen kann oder
mit aktuellen Angaben zur Firmen-
bonität im Zentralen Vergabebüro
der Landeshauptstadt Dresden er-
fasst ist. Einzelnachweise sind nach
Anforderung nachzureichen.

t)t)t)t)t) 08.04.200508.04.200508.04.200508.04.200508.04.2005
u) Änderungsvorschläge oder Neben-

angebote: zulässig
v) Regierungspräsidium Dresden, Re-

ferat 33/34, Gewerberecht, Preis-
prüfung, VOL, VOB, Stauffenberg-
al lee 2, 01099 Dresden, PF:
100653, PLZ: 01076, Tel.-Nr.:
(0351) 8253412/13, Fax: 8259999;
Auskünfte erteilt: Straßen- und
Tiefbauamt, Frau Leidhold, Tel.:
(0351) 4889836

EU-VergabebekanntmachungEU-VergabebekanntmachungEU-VergabebekanntmachungEU-VergabebekanntmachungEU-Vergabebekanntmachung
I.1) Offizieller Name und Anschrift

des öffentlichen Auftragge-
bers: Landeshauptstadt Dres-
den, Geschäftsbereich Soziales,
Krankenhaus Dresden-Fried-
richstadt, Abt. Bau/Invest, Frau
Sonntag, Krankenhaus Dres-
den-Friedrichstadt,  01067
Dresden, Friedrichstr. 41, BRD,
Tel.: (0351) 4804011, Fax:
4804009

I.2) Nähere Auskünfte sind bei fol-
gender Anschrift erhältlich:
Krankenhaus Dresden-Fried-
richstadt, Abt. Bau/Invest, Frau
Sonntag, Fr iedrichstr. 41,
01067 Dresden, BRD, Tel. :
(0351) 4804011,

I.3) Vergabeunterlagen sind bei fol-
gender Anschrift erhältlich:
Landeshauptstadt Dresden,
Geschäftsbereich Soziales,
Krankenhaus Dresden- Fried-
richstadt, Abteilung Bau/Invest,
Frau Sonntag, Friedrichstr. 41,
01067 Dresden, BRD, Tel.:
(0351) 4804011, Fax: 4804009

I.4) Angebote sind an folgende An-
schrift zu schicken: Landes-
hauptstadt Dresden, Ge-
schäftsbereich Finanzen und
Liegenschaften, Zentrales Ver-
gabebüro, Sachgebiet Bau-
vergabe, 01001 Dresden,
BRD, Tel.: (0351) 4883771, Fax:
4883773;
Angebote bei persönlicher Ab-

gabe: Zentrales Vergabebüro,
Bauvergaben Hamburger Str.
19, 01067 Dresden, Briefkas-
ten im Kellergeschoss

I.5) Art des öffentlichen Auftragge-
bers: Regionale/lokale Ebene

II.1.1) Art des Bauauftrags: Ausfüh-
rung

II.1.4) Rahmenvertrag: nein
II.1.5)II.1.5)II.1.5)II.1.5)II.1.5) Bezeichnung des AuftragesBezeichnung des AuftragesBezeichnung des AuftragesBezeichnung des AuftragesBezeichnung des Auftrages

du rch  den  Au f t r aggebe r :du rch  den  Au f t r aggebe r :du rch  den  Au f t r aggebe r :du rch  den  Au f t r aggebe r :du rch  den  Au f t r aggebe r :
VVVVVerg.-Nrerg.-Nrerg.-Nrerg.-Nrerg.-Nr. :. :. :. :. : 0013/05 Neubau 0013/05 Neubau 0013/05 Neubau 0013/05 Neubau 0013/05 Neubau
Zentralbau Haus C, Operati-Zentralbau Haus C, Operati-Zentralbau Haus C, Operati-Zentralbau Haus C, Operati-Zentralbau Haus C, Operati-
ves  Zen t rum,  5-geschos-ves  Zen t rum,  5-geschos-ves  Zen t rum,  5-geschos-ves  Zen t rum,  5-geschos-ves  Zen t rum,  5-geschos-
siges Klinikgebäude, 2fachsiges Klinikgebäude, 2fachsiges Klinikgebäude, 2fachsiges Klinikgebäude, 2fachsiges Klinikgebäude, 2fach
unterkellert mit Dach-Hub-unterkellert mit Dach-Hub-unterkellert mit Dach-Hub-unterkellert mit Dach-Hub-unterkellert mit Dach-Hub-
sch raube r l andep l a t z  i nsch raube r l andep l a t z  i nsch raube r l andep l a t z  i nsch raube r l andep l a t z  i nsch raube r l andep l a t z  i n
Stahlbeton-SkelettbauweiseStahlbeton-SkelettbauweiseStahlbeton-SkelettbauweiseStahlbeton-SkelettbauweiseStahlbeton-Skelettbauweise

II.1.6) Beschreibung/Gegenstand des
Auftrags: Los 11 - Türzargen/
Türblätter/Beschläge/Stahl-
türen - ca. 65 St. Stahltüren,
ein- u. zweiflüglig mit Brand-
u. Rauchschutzanforderun-
gen; ca. 480 St. Objekttüren,
Vollspan, verschiedener Grö-
ßen u. Schallschutzanforde-
rungen; ca. 105 St. Objekttü-
ren, Vollspan, mit Brandschutz-
anforderungen; ca. 88 St.
Feucht- u. Nassraumtürblätter;
ca. 18 St. Strahlenschutztüren;
ca. 40 St. Schiebetüren

II.1.7) Ort der Ausführung, Lieferung
bzw. Dienstleistungserbrin-
gung: 01067 Dresden, Gelän-
de des Krankenhaus Dresden-
Friedrichstadt, Friedrichstr. 41

II.1.9) Aufteilung in Lose: nein
II.1.10) Werden Nebenangebote/Alter-

nativvorschläge berücksichtigt:
ja,  Nebenangebote sind nur in
Verbindung mit der Abgabe
eines Hauptangebotes zugelas-
sen.

II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang:
siehe II. 1.6.

II.3) Auftragsdauer bzw. Fristen für
die Durchführung des Auf-
trags: Beginn: 18.07.2005
und/oder Ende: 24.11.2006

III.1.1) Geforderte Kautionen und Si-
cherheiten: Vertragserfül-
lungsbürgschaft in Höhe von 3
v. H. der Auftragssumme und
Bürgschaft  für Mängelan-
sprüche in Höhe von 3 v. H.
der Abrechnungssumme

III.1.2) Wesentliche Finanzierungs-
und Zahlungsbedingungen
bzw. Verweisung auf die maß-
geblichen Vorschriften: siehe
Vergabeunterlagen

III.1.3) Rechtsform, die eine Bieter-
gemeinschaft von Bauunter-
nehmen, Lieferanten und
Dienstleistern, an die der Auf-
trag vergeben wird, haben
muss: Gesamtschuldnerisch
haftend mit bevollmächtigtem
Vertreter

III.2.1) Angaben zur Situat ion des
Bauunternehmers/des Liefe-
ranten/des Dienstleisters sowie
Angaben und Formalitäten, die
zur Beurteilung der Frage er-
forderlich sind, ob dieser die
wirtschaftlichen und techni-
schen Mindestanforderungen
erfüllt :  Der Bieter hat zum
Nachweis seiner Fachkunde,
Leistungsfähigkeit und Zuver-
lässigkeit Angaben zu machen
gemäß § 8 Nr. 3 Abs. 1 Buchst.
a bis g VOB/A. Die Forderung
entfällt, wenn der Bieter eine
Bescheiniguung der Eintra-
gung in das Unternehmenr-u.
Lieferantenverzeichnis ( ULV)
der Auftragsberatungsstelle
Sachsen e.V. (ABSt)

III.2.1.1)Rechtslage - Geforderte Nach-
weise: zu Pkt. III.2.1.: vorlegen
kann oder mit aktuellen Anga-
ben in der Firmenkartei des
Zentralen Vergabebüros der
LHD erfasst ist. Der Bieter hat
einen Auszug aus dem Gewer-
bezentralregister vorzulegen.
Der Auszug darf nicht älter als
drei Monate sein.

IV.1) Verfahrensart: Offenes Verfah-
ren

IV.1.3.1)Vorinformation zu demselben
Auftrag:/S - Vom: 07.12.2004

IV.2) Zuschlagskriterien: Das wirt-
schaftlich günstigste Angebot
aufgrund der in den Unterla-
gen genannten Kriterien.

IVIVIVIVIV.3.1).3.1).3.1).3.1).3.1) Aktenzeichen beim öffentli-Aktenzeichen beim öffentli-Aktenzeichen beim öffentli-Aktenzeichen beim öffentli-Aktenzeichen beim öffentli-
chen Auftraggeber:chen Auftraggeber:chen Auftraggeber:chen Auftraggeber:chen Auftraggeber:
VVVVVergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nr.:. :. :. :. : 0013/05 0013/05 0013/05 0013/05 0013/05

IV.3.2) Bedingungen für Erhalt der
Ausschre ibungsunter lagen
und zusätzlicher Unterlagen:
erhält l ich bis: 08.03.2005,
Kosten: 20,00 EUR, Zahlungs-
bedingungen und -weise:
Verrechnungsscheck (bit te
ohne Datum) Empfänger: Kran-
kenhaus Dresden-Friedrich-
stadt Städtisches Klinikum Abt.
Bau/Invest Friedrichstr. 41,
01067 Dresden. Der Verrech-
nungsscheck ist der Anforde-

Anzeige
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rung der Verdingungsunter-
lagen beizulegen. Die Kosten
werden nicht erstattet. Die
Verdingungsunterlagen wer-
den nur versandt, wenn der
Nachweis über die Zahlung
vorliegt.

IVIVIVIVIV.3.3).3.3).3.3).3.3).3.3) Schlusstermin für den Ein-Schlusstermin für den Ein-Schlusstermin für den Ein-Schlusstermin für den Ein-Schlusstermin für den Ein-
gang der Angebote:gang der Angebote:gang der Angebote:gang der Angebote:gang der Angebote:
30.03.2005, 13.00 Uhr30.03.2005, 13.00 Uhr30.03.2005, 13.00 Uhr30.03.2005, 13.00 Uhr30.03.2005, 13.00 Uhr

IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für
die Angebotslegung oder Teil-
nahmeanträge verwendet wer-
den können: Deutsch

IVIVIVIVIV.3.6).3.6).3.6).3.6).3.6) Bindefrist des Angebots: BisBindefrist des Angebots: BisBindefrist des Angebots: BisBindefrist des Angebots: BisBindefrist des Angebots: Bis
19.05.200519.05.200519.05.200519.05.200519.05.2005

IV.3.7.1)Personen, die bei der Eröff-
nung des Angebotes anwesend
sein dürfen: Bieter und ihre
Bevollmächtigten

IV.3.7.2)Zeitpunkt und Ort:
30.03.2005, 13.00 Uhr, Ham-
burger Straße 18, 01067 Dres-
den, Kellergeschoss Raum 046

VI.1) Die Bekanntmachung ist frei-
willig: nein

VI.3) Dieser Auftrag steht mit einem
Vorhaben/Programm in Verbin-
dung, das mit Mitteln der EU-
Strukturfonds finanziert wird:
nein

VI.4) Sonstige Informationen:
Nachprüfungsstelle:
Regierungspräsidium Dresden
Referat 34, Preisprüfung VOB,
VOL, Postfach 10 06 53,
01067 Dresden,
Tel.: (0351) 8253400,
Fax: (0351) 8259999;
Nachprüfungsbehörde: Ver-
gabekammer des Freistaates
Sachsen beim Regierungs-
präsidium Leipzig, Braustr. 2,
04107 Leipzig, Tel.: (0341)
9770, Fax: (0341) 9773099

VI.5)VI.5)VI.5)VI.5)VI.5) Datum der Versendung derDatum der Versendung derDatum der Versendung derDatum der Versendung derDatum der Versendung der
Bekanntmachung:Bekanntmachung:Bekanntmachung:Bekanntmachung:Bekanntmachung:
15.02.200515.02.200515.02.200515.02.200515.02.2005

EU-VergabebekanntmachungEU-VergabebekanntmachungEU-VergabebekanntmachungEU-VergabebekanntmachungEU-Vergabebekanntmachung
I.1) Offizieller Name und Anschrift

des öffentlichen Auftragge-
bers: Landeshauptstadt Dres-
den, Geschäftsbereich Soziales,
Krankenhaus Dresden-Fried-
richstadt, Abt. Bau/Invest, Frau
Sonntag, Krankenhaus Dres-
den-Friedrichstadt,  01067
Dresden, Friedrichstr. 41, BRD,
Tel.-Nr.: (0351) 4804011, Fax:
4804009

I.2) Nähere Auskünfte sind bei fol-
gender Anschrift erhältlich:
Krankenhaus Dresden-Fried-
richstadt, Abt. Bau/Invest, Frau
Sonntag, Fr iedrichstr. 41,
01067 Dresden, BRD, Tel.-Nr.:

(0351) 4804011
I.3) Vergabeunterlagen sind bei fol-

gender Anschrift erhältlich:
Landeshauptstadt Dresden,
Geschäftsbereich Soziales,
Krankenhaus Dresden-Fried-
richstadt, Abteilung Bau/Invest,
Frau Sonntag, Friedrichstr. 41,
01067 Dresden, BRD, Tel.-Nr.:
(0351) 4804011, Fax:
4804009

I.4) Angebote sind an folgende An-
schrift zu schicken: Landes-
hauptstadt Dresden, Geschäfts-
bereich Finanzen und Liegen-
schaften, Zentrales Verga-
bebüro, Sachgebiet Bauver-
gabe, 01001 Dresden, BRD,
Tel.-Nr.: (0351) 4883771, Fax:
4883773; Angebote bei per-
sönlicher Abgabe: Zentrales
Vergabebüro, Bauvergaben,
Hamburger Str. 19, 01067
Dresden, Briefkasten im Keller-
geschoss.

I.5) Art des öffentlichen Auftragge-
bers: Regionale/lokale Ebene

II.1.1) Art des Bauauftrags: Ausfüh-
rung

II.1.4) Rahmenvertrag: nein
II.1.5)II.1.5)II.1.5)II.1.5)II.1.5) Bezeichnung des AuftragesBezeichnung des AuftragesBezeichnung des AuftragesBezeichnung des AuftragesBezeichnung des Auftrages

du rch  den  Au f t r aggebe r :du rch  den  Au f t r aggebe r :du rch  den  Au f t r aggebe r :du rch  den  Au f t r aggebe r :du rch  den  Au f t r aggebe r :
VVVVVerg.-Nrerg.-Nrerg.-Nrerg.-Nrerg.-Nr. :. :. :. :. : 0013/05 Neubau 0013/05 Neubau 0013/05 Neubau 0013/05 Neubau 0013/05 Neubau
Zentralbau Haus C, Operatives
Zentrum, 5-geschossiges Kli-
nikgebäude, 2fach unterkellert
mit Dach-Hubschrauberlande-
platz in Stahlbeton-Skelettbau-
weise

II.1.6) Beschreibung/Gegenstand des
Auftrags: Los 14 - Medizinische
Gase - Medizinische Druckluft
(5 bar, 8 bar) Umsetzung der
Druckluftzentrale von Haus N
nach C (3 Kompressoren), An-
schluss an das Versorgungs-
netz des KHDF - Technische
Druckluft Neubau Zentrale (1
Kompressor) - Vakuumanlage
Umsetzung der Vakuumanlage
von Haus N nach C (Kompakt-
anlage mit 3 Vakuumpumpem),
Anschluss an das Versor-
gungsnetz des KHDF - Sauer-
stoff Errichtung Flaschenbat-
terie in Med. Gas-Zentrale, An-
schluss an das Versorgungs-
netz des KHDF (Kaltvergaser) -
Kohlenstoffdioxid, Argon, Nar-
kosegas Errichtung von Fla-
schenbatterien in der Med.Gas-
Zentrale Installationen: - ca.
13.000 m Med.-Gas-Leitungen
DN6-70 (Cu) - ca. 65 Ventil-
kästen (2-/3fach) - ca. 1000 m
Systemkabel - ca. 1000 Ent-
nahmestellen - Gaswarnanlage

für Med.-Gas-Zentrale
II.1.7) Ort der Ausführung, Lieferung

bzw. Dienstleistungserbrin-
gung: 01067 Dresden, Gelän-
de des Krankenhaus Dresden-
Friedrichstadt, Friedrichstr. 41

II.1.9) Aufteilung in Lose: nein
II.1.10) Werden Nebenangebote/Alter-

nativvorschläge berücksichtigt:
ja;  Nebenangebote sind nur in
Verbindung mit der Abgabe
eines Hauptangebotes zugelas-
sen.

II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang:
siehe II. 1.6.

II.3)II.3)II.3)II.3)II.3) Auftragsdauer bzw. FristenAuftragsdauer bzw. FristenAuftragsdauer bzw. FristenAuftragsdauer bzw. FristenAuftragsdauer bzw. Fristen
für die Durchführung des Auf-für die Durchführung des Auf-für die Durchführung des Auf-für die Durchführung des Auf-für die Durchführung des Auf-
trags: Beginn: 04.07.2005trags: Beginn: 04.07.2005trags: Beginn: 04.07.2005trags: Beginn: 04.07.2005trags: Beginn: 04.07.2005
und/oder Ende: 22.12.2006und/oder Ende: 22.12.2006und/oder Ende: 22.12.2006und/oder Ende: 22.12.2006und/oder Ende: 22.12.2006

III.1.1) geforderte Kautionen und Si-
cherheiten: Vertragserfül-
lungsbürgschaft in Höhe von 3
v. H. der Auftragssumme und
Bürgschaft  für Mängelan-
sprüche in Höhe von 3 v. H.
der Abrechnungssumme

III.1.2) wesentliche Finanzierungs-
und Zahlungsbedingungen
bzw. Verweisung auf die maß-
geblichen Vorschriften: siehe
Vergabeunterlagen

III.1.3) Rechtsform, die eine Bieter-
gemeinschaft von Bauunter-
nehmen, Lieferanten und
Dienstleistern, an die der Auf-
trag vergeben wird, haben
muss: gesamtschuldnerisch
haftend mit bevollmächtigtem
Vertreter

III.2.1) Angaben zur Situat ion des
Bauunternehmers/des Liefe-
ranten/des Dienstleisters sowie
Angaben und Formalitäten, die
zur Beurteilung der Frage er-
forderlich sind, ob dieser die
wirtschaftlichen und techni-
schen Mindestanforderungen
erfüllt :  Der Bieter hat zum
Nachweis seiner Fachkunde,
Leistungsfähigkeit und Zuver-
lässigkeit Angaben zu machen
gemäß § 8 Nr. 3 Abs. 1 Buchst.
a bis g VOB/A. Die Forderung
entfällt, wenn der Bieter eine
Bescheiniguung der Eintra-
gung in das Unternehmer- u.
Lieferantenverzeichnis (ULV)
der Auftragsberatungsstelle
Sachsen e. V. (ABSt.) vorlegen
kann oder mit aktuellen Anga-
ben in der Firmenkartei des
Zentralen Vergabebüros der
LHD erfasst ist.

III.2.1.1) Rechtslage - Geforderte Nach-
weise: Der Bieter hat einen
Auszug aus dem Gewerbe-
zentralregister vorzulegen. Der

Auszug darf nicht älter als drei
Monate sein.

IV.1) Verfahrensart: Offenes Verfah-
ren

IVIVIVIVIV.1.3.1) .1.3.1) .1.3.1) .1.3.1) .1.3.1) VVVVVorinformaorinformaorinformaorinformaorinformation zu demsel-tion zu demsel-tion zu demsel-tion zu demsel-tion zu demsel-
ben Auftrag:ben Auftrag:ben Auftrag:ben Auftrag:ben Auftrag:
Vom: 07.12.2004Vom: 07.12.2004Vom: 07.12.2004Vom: 07.12.2004Vom: 07.12.2004

IV.2) Zuschlagskriterien: Das wirt-
schaftlich günstigste Angebot
aufgrund der in den Unterla-
gen genannten Kriterien.

IVIVIVIVIV.3.1).3.1).3.1).3.1).3.1) Aktenzeichen beim öffentli-Aktenzeichen beim öffentli-Aktenzeichen beim öffentli-Aktenzeichen beim öffentli-Aktenzeichen beim öffentli-
chen Auftraggeber:chen Auftraggeber:chen Auftraggeber:chen Auftraggeber:chen Auftraggeber:
VVVVVergabe- Nrergabe- Nrergabe- Nrergabe- Nrergabe- Nr.:. :. :. :. : 0013/05 0013/05 0013/05 0013/05 0013/05

IV.3.2) Bedingungen für Erhalt der
Ausschre ibungsunter lagen
und zusätzlicher Unterlagen:
Erhält l ich bis: 08.03.2005,
Kosten: 25,00 EUR, Zahlungs-
bedingungen und -weise: Ver-
rechnungsscheck (bitte ohne
Datum) Empfänger: Kranken-
haus Dresden-Friedrichstadt
Städtisches Klinikum Abt. Bau/
Invest, Friedrichstr. 41, 01067
Dresden. Der Verrechnungs-
scheck ist der Anforderung der
Verdingungsunterlagen beizu-
legen Die Kosten werden nicht
erstattet. Die Verdingungs-
unterlagen werden nur ver-
sandt, wenn der Nachweis
über die Zahlung vorliegt.

IVIVIVIVIV.3.3).3.3).3.3).3.3).3.3) Schlusstermin für den Ein-Schlusstermin für den Ein-Schlusstermin für den Ein-Schlusstermin für den Ein-Schlusstermin für den Ein-
gang der Angebote:gang der Angebote:gang der Angebote:gang der Angebote:gang der Angebote:
30.03.2005; 13.30 Uhr30.03.2005; 13.30 Uhr30.03.2005; 13.30 Uhr30.03.2005; 13.30 Uhr30.03.2005; 13.30 Uhr

IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für
die Angebotslegung oder Teil-
nahmeanträge verwendet wer-
den können: Deutsch

IVIVIVIVIV.3.6).3.6).3.6).3.6).3.6) Bindefrist des Angebots: bisBindefrist des Angebots: bisBindefrist des Angebots: bisBindefrist des Angebots: bisBindefrist des Angebots: bis
19.05.200519.05.200519.05.200519.05.200519.05.2005

IV.3.7.1)Personen, die bei der Eröff-
nung des Angebotes anwesend
sein dürfen: Bieter und ihre
Bevollmächtigten

IVIVIVIVIV.3.7.2)Zeitpunkt und Ort:.3.7.2)Zeitpunkt und Ort:.3.7.2)Zeitpunkt und Ort:.3.7.2)Zeitpunkt und Ort:.3.7.2)Zeitpunkt und Ort: Da Da Da Da Datum:tum:tum:tum:tum:
30.03.2005, Uhrzeit: 13.3030.03.2005, Uhrzeit: 13.3030.03.2005, Uhrzeit: 13.3030.03.2005, Uhrzeit: 13.3030.03.2005, Uhrzeit: 13.30
UhrUhrUhrUhrUhr,,,,, Ort: Hamburger Straße 18,
01067 Dresden, Kel lerge-
schoss Raum 046

VI.1) Die Bekanntmachung ist frei-
willig: nein

VI.3) Dieser Auftrag steht mit einem
Vorhaben/Programm in Verbin-
dung, das mit Mitteln der EU-
Strukturfonds finanziert wird:
nein

VI.4) Sonstige Informationen:
Nachprüfungsstelle: Regie-
rungspräsidium Dresden, Re-
ferat 34, Preisprüfung VOB, VOL;
Postfach 100653, 01067 Dres-
den, Tel.: (0351) 8253400, Fax:
8259999;
Nachprüfungsbehörde: Verga-
bekammer des Freistaates
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Sachsen beim Regierungs-
präsidium Leipzig, Braustr. 2,
04107 Leipzig, Tel.: (0341)
9770, Fax: (0341) 97730 99

VI.5) Datum der Versendung der
Bekanntmachung: 15.02.2005

EU-VergabebekanntmachungEU-VergabebekanntmachungEU-VergabebekanntmachungEU-VergabebekanntmachungEU-Vergabebekanntmachung
I.1) Offizieller Name und Anschrift

des öffentlichen Auftragge-
bers: Landeshauptstadt Dres-
den, Geschäftsbereich Soziales,
Krankenhaus Dresden-Fried-
richstadt, Abt. Bau/Invest, Frau
Sonntag, Krankenhaus Dres-
den-Friedrichstadt,  01067
Dresden, Friedrichstr. 41, BRD,
Tel.-Nr.: (0351) 4804011, Fax:
4804009

I.2) Nähere Auskünfte sind bei fol-
gender Anschrift erhältlich:
Krankenhaus Dresden-Fried-
richstadt, Abt. Bau/Invest, Frau
Sonntag, Fr iedrichstr. 41,
01067 Dresden, BRD, Tel.-Nr.:
(0351) 4804011

I.3) Vergabeunterlagen sind bei fol-
gender Anschrift erhältlich:
Landeshauptstadt Dresden,
Geschäftsbereich Soziales,
Krankenhaus Dresden-Fried-
richstadt, Abteilung Bau/Invest,
Frau Sonntag, Friedrichstr. 41,
01067 Dresden, BRD, Tel.-Nr.:
(0351) 4804011, Fax: 480
4009

I.4) Angebote sind an folgende An-
schrift zu schicken: Landes-
hauptstadt Dresden, Geschäft-
sbereich Finanzen und Liegen-
schaften, Zentrales Vergabe-
büro, Sachgebiet Bauvergabe,
01001 Dresden, BRD, Tel.-Nr.:
(0351) 4883771, Fax:
4883773; Angebote bei per-
sönlicher Abgabe: Zentrales
Vergabebüro, Bauvergaben,
Hamburger Str. 19, 01067
Dresden, Briefkasten im Keller-
geschoss

I.5) Art des öffentlichen Auftragge-
bers: Regionale/lokale Ebene

II.1.1) Art des Bauauftrags: Ausfüh-
rung

II.1.4) Rahmenvertrag: nein
II.1.5)II.1.5)II.1.5)II.1.5)II.1.5) Bezeichnung des AuftragesBezeichnung des AuftragesBezeichnung des AuftragesBezeichnung des AuftragesBezeichnung des Auftrages

du rch  den  Au f t r aggebe r :du rch  den  Au f t r aggebe r :du rch  den  Au f t r aggebe r :du rch  den  Au f t r aggebe r :du rch  den  Au f t r aggebe r :
VVVVVerg.-Nrerg.-Nrerg.-Nrerg.-Nrerg.-Nr.:. :. :. :. : 0013/05: 0013/05: 0013/05: 0013/05: 0013/05:
Neubau Zentralbau Haus C,Neubau Zentralbau Haus C,Neubau Zentralbau Haus C,Neubau Zentralbau Haus C,Neubau Zentralbau Haus C,
Operatives Zentrum, 5-ge-Operatives Zentrum, 5-ge-Operatives Zentrum, 5-ge-Operatives Zentrum, 5-ge-Operatives Zentrum, 5-ge-
schossiges Kl in ikgebäude,schossiges Kl in ikgebäude,schossiges Kl in ikgebäude,schossiges Kl in ikgebäude,schossiges Kl in ikgebäude,
2fach unterkellert mit Dach-2fach unterkellert mit Dach-2fach unterkellert mit Dach-2fach unterkellert mit Dach-2fach unterkellert mit Dach-
Hubschrauberlandeplatz inHubschrauberlandeplatz inHubschrauberlandeplatz inHubschrauberlandeplatz inHubschrauberlandeplatz in
Stahlbeton-SkelettbauweiseStahlbeton-SkelettbauweiseStahlbeton-SkelettbauweiseStahlbeton-SkelettbauweiseStahlbeton-Skelettbauweise

II.1.6) Beschreibung/Gegenstand des
Auftrags:
Los 15 - Heizung, komplette

Heizungsanlage mit: 1 St. Fern-
wärme-Kompaktstation ein-
schl. Druckhaltung, Gesamt-
Anschlußwert 3,1 MW; ca.
13.400 m Stahlleitung DN 15
bis DN 150 einschl ießl ich
Mineralwolleisolierung, teil-
weise Blech-/PVC-Umman-
telung; ca. 44 St.  Nass-/
Trockenläuferpumpen; ca. 7 St.
Warmwasserbereiter (Spei-
cher-Lade-System); ca. 60 m
Plattenheizkörper; ca. 280 m
Stahlröhrenradiator, Standard-
ausführung; ca. 230 m Stahl-
röhrenradiator, Hygieneaus-
führung; ca. 130 m Über-/
Unterflurkonvektor; ca. 200 m²
Fußbodenheizung

II.1.7) Ort der Ausführung, Lieferung
bzw. Dienstleistungserbringung:
01067 Dresden, Gelände des
Krankenhauses Dresden-Fried-
richstadt, Friedrichstr. 41

II.1.9) Aufteilung in Lose: nein
II.1.10) Werden Nebenangebote/Alter-

nativvorschläge berücksichtigt:
ja; Nebenangebote sind nur in
Verbindung mit der Abgabe
eines Hauptangebotes zugelas-
sen; Änderungen sind nur mit
Abgabe eines Hauptangebotes
zulässig.

II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang:
siehe II.1.6.

II.3) Auftragsdauer bzw. Fristen für
die Durchführung des Auf-
trags: Beginn: 04.07.2005
und/oder Ende: 22.12.2006

III.1.1) Geforderte Kautionen und Si-
cherheiten: Vertragserfül-
lungsbürgschaft in Höhe von 3
v. H. der Auftragssumme und
Bürgschaft  für Mängelan-
sprüche in Höhe von 3 v. H.
der Abrechnungssumme

III.1.2) Wesentliche Finanzierungs-
und Zahlungsbedingungen
bzw. Verweisung auf die maß-
geblichen Vorschriften: siehe
Vergabeunterlagen

III.1.3) Rechtsform, die eine Bieter-
gemeinschaft von Bauunter-
nehmen, Lieferanten und
Dienstleistern, an die der Auf-
trag vergeben wird, haben
muss: gesamtschuldnerisch
haftend mit bevollmächtigtem

Vertreter
III.2.1) Angaben zur Situat ion des

Bauunternehmers/des Liefe-
ranten/des Dienstleisters sowie
Angaben und Formalitäten, die
zur Beurteilung der Frage er-
forderlich sind, ob dieser die
wirtschaftlichen und techni-
schen Mindestanforderungen
erfüllt :  Der Bieter hat zum
Nachweis seiner Fachkunde,
Leistungsfähigkeit und Zuver-
lässigkeit Angaben zu machen
gemäß § 8 Nr. 3 Abs. 1 Buchst.
a bis g VOB/A; Die Forderung
entfällt, wenn der Bieter eine
Bescheiniguung der Eintra-
gung in das Unternehmer- und
Lieferantenverzeichnis (ULV)
der Auftragsberatungsstelle
Sachsen e. V. (ABSt.) vorlegen
kann oder mit aktuellen Anga-
ben in der Firmenkartei des
Zentralen Vergabebüros der
LHD erfasst ist. Der Bieter hat
einen Auszug aus dem Gewer-
bezentralregister vorzulege.;
Der Auszug darf nicht älter als
drei Monate sein

IV.1) Verfahrensart: Offenes Verfah-
ren

IVIVIVIVIV.1.3.1)V.1.3.1)V.1.3.1)V.1.3.1)V.1.3.1)Vorinformaorinformaorinformaorinformaorinformation zu demsel-tion zu demsel-tion zu demsel-tion zu demsel-tion zu demsel-
ben Auftrag:ben Auftrag:ben Auftrag:ben Auftrag:ben Auftrag:
Vom: 07.12.2004Vom: 07.12.2004Vom: 07.12.2004Vom: 07.12.2004Vom: 07.12.2004

IV.2) Zuschlagskriterien: Das wirt-
schaftlich günstigste Angebot
aufgrund der in den Unterla-
gen genannten Kriterien.

IVIVIVIVIV.3.1).3.1).3.1).3.1).3.1) Aktenzeichen beim öffentli-Aktenzeichen beim öffentli-Aktenzeichen beim öffentli-Aktenzeichen beim öffentli-Aktenzeichen beim öffentli-
chen Auftraggeber:chen Auftraggeber:chen Auftraggeber:chen Auftraggeber:chen Auftraggeber:
VVVVVergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nr.:. :. :. :. : 0013/05 0013/05 0013/05 0013/05 0013/05

IV.3.2) Bedingungen für den Erhalt
der Ausschreibungsunterlagen
und zusätzlicher Unterlagen:
Erhält l ich bis: 08.03.2005;
Kosten: 28,00 EUR; Zahlungs-
bedingungen und -weise: Ver-
rechnungsscheck (bitte ohne
Datum); Empfänger: Kranken-
haus Dresden-Friedrichstadt,
Städtisches Klinikum, Abt. Bau/
Invest, Friedrichstr. 41, 01067
Dresden. Der Verrechnungs-
scheck ist der Anforderung der
Verdingungsunterlagen beizu-
legen. Die Kosten werden nicht
erstattet. Die Verdingungs-
unterlagen werden nur ver-

sandt, wenn der Nachweis
über die Zahlung vorliegt

IVIVIVIVIV.3.3).3.3).3.3).3.3).3.3) Schlusstermin für den Ein-Schlusstermin für den Ein-Schlusstermin für den Ein-Schlusstermin für den Ein-Schlusstermin für den Ein-
gang der Angebote:gang der Angebote:gang der Angebote:gang der Angebote:gang der Angebote:
30.03.2005, 14.00 Uhr30.03.2005, 14.00 Uhr30.03.2005, 14.00 Uhr30.03.2005, 14.00 Uhr30.03.2005, 14.00 Uhr

IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für
die Angebotslegung oder Teil-
nahmeanträge verwendet wer-
den können: Deutsch

IVIVIVIVIV.3.6).3.6).3.6).3.6).3.6) Bindefrist des Angebots: BisBindefrist des Angebots: BisBindefrist des Angebots: BisBindefrist des Angebots: BisBindefrist des Angebots: Bis
19.05.200519.05.200519.05.200519.05.200519.05.2005

IV.3.7.1)Personen, die bei der Eröff-
nung des Angebotes anwesend
sein dürfen: Bieter und ihre
Bevollmächtigten

IVIVIVIVIV.3.7.2)Zeitpunkt und Ort:.3.7.2)Zeitpunkt und Ort:.3.7.2)Zeitpunkt und Ort:.3.7.2)Zeitpunkt und Ort:.3.7.2)Zeitpunkt und Ort: Da Da Da Da Datum:tum:tum:tum:tum:
30.03.2005, Uhrzeit: 14.0030.03.2005, Uhrzeit: 14.0030.03.2005, Uhrzeit: 14.0030.03.2005, Uhrzeit: 14.0030.03.2005, Uhrzeit: 14.00
UhrUhrUhrUhrUhr,,,,, Ort: Hamburger Straße 18,
01067 Dresden, Kel lerge-
schoss, Raum 046

VI.1) Die Bekanntmachung ist frei-
willig: nein

VI.3) Dieser Auftrag steht mit einem
Vorhaben/Programm in Verbin-
dung, das mit Mitteln der EU-
Strukturfonds finanziert wird:
nein

VI.4) Nachprüfungsstelle: Regie-
rungspräsidium Dresden, Re-
ferat 34, Preisprüfung VOB/
VOL, Postfach 100653, 01067
Dresden, Telefon: (0351)
8253400, Fax: 8259999;
Nachprüfungsbehörde: Verga-
bekammer des Freistaates
Sachsen beim Regierungs-
präsidium Leipzig, Braustr. 2,
04107 Leipzig, Telefon: (0341)
9770, Fax: 9773099

VI.5) Datum der Versendung der
Bekanntmachung: 15.02.2005
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Singles – „Sie sucht Ihn“

Singles

Reisen

Möbel

Immobilien Internet

Singles – „Er sucht Sie“
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